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Eingangsbemerkung
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Ver-
sicherungsvertrags folgende Versicherungsarten:

- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)

- Kaskoversicherung (A.2)

- Autoschutzbrief (A.3)

- Kfz-Unfallversicherung (A.4)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbst-
ständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungs-
schein bzw. bei Flotten Ihrem Flottenversicherungsvertrag
oder der jeweils aktuellen Fahrzeugliste können Sie ent-
nehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr(e) Fahrzeug(e)
abgeschlossen haben.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre
Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung - für Schäden, die
Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen
frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs

a Personen verletzt oder getötet werden,

b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder ab-
handen kommen,

c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit
einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittel-
bar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermö-
gensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprü-
che aufgrund Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches oder des Straßenverkehrsgesetzes oder
aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
des Privatrechts erhoben werden. Zum Gebrauch des
Fahrzeugs gehört neben dem Fahren zum Beispiel das Ein-
und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, lei-
sten wir Schadenersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet,
wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch,
soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbe-
gründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie erhobene
Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder
abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzu-
geben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abge-
schleppten Fahrzeugen
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein An-
hänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz
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umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraft-
fahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für
diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz be-
steht.

Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder der Auflieger
oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahrzeug wäh-
rend des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug
löst und sich noch in Bewegung befindet.

Führen fremder Fahrzeuge im Ausland (z.B. Mietwagen)
A.1.1.6 Im Rahmen der Flottenversicherung erstreckt
sich der Versicherungsschutz auch auf Schäden, die Sie,
Ihr Ehegatte oder einer Ihrer Mitarbeiter als Fahrer eines
fremden versicherungspflichtigen Pkw auf einer Reise im
Ausland - beschränkt auf Europa und die außereuropä-
ischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des Vertrages
über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (außer
Deutschland) gehören - verursachen. Dies gilt aber nur,
soweit nicht aus der für das fremde Fahrzeug abgeschlos-
senen Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz be-
steht. Für Mitarbeiter, denen kein über den Flottenvertrag
versicherter Pkw zum ständigen, auch privaten Gebrauch
überlassen ist ("Dienstwagen") gilt dies außerdem nur so-
weit diese aus dienstlichen Gründen einen Pkw anmieten
und Sie als Versicherungsnehmer des Flottenversiche-
rungsvertrages die Kosten hierfür tragen.

A.1.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und
für folgende Personen (mitversicherte Personen):

a den Halter des Fahrzeugs,

b den Eigentümer des Fahrzeugs,

c den Fahrer des Fahrzeugs,

d den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhält-
nisses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten
Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich beglei-
tet,

e Ihren Arbeitgeber oder Ihren öffentlichen Dienstherrn,
wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstli-
che Zwecke gebraucht wird,

f den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Ar-
beitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des
versicherten Fahrzeugs tätig ist.

g den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omni-
busschaffner eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahr-
zeugs,

h berechtigte Insassen, soweit nicht anderweitig Haft-
pflichtversicherungsschutz besteht, wenn es sich um
ein als Pkw zugelassenes Fahrzeug (ausgenommen
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeuge)
handelt.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versiche-
rungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind
jeweils beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach-
und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssum-
men. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden, die
dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Schaden-
ereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können
Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2  Bei Schäden von Insassen in einem mitversi-
cherten Anhänger gelten die gesetzlichen Mindestversi-
cherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungs-
summen, richten sich unsere Zahlungen nach den Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der
Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müs-
sen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten
Schadenersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen Eu-
ropas und in den außereuropäischen Gebieten, die zum
Geltungsbereich der Europäischen Union (EU) gehören. Ihr
Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchs-
land gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versiche-
rungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versiche-
rungskarte ausgehändigt, erstreckt sich Ihr Versiche-
rungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf
die dort genannten nicht Europäischen Länder, soweit
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Ihr
Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchs-
land gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang,
mindestens jedoch nach dem Umfang Ihres Versiche-
rungsvertrags.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die Sie vorsätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

genehmigte Rennen
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die bei Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-
sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen.
Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. Die Teil-
nahme an behördlich nicht genehmigten Fahrveranstal-
tungen stellt eine Pflichtverletzung nach D.2.2 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Be-
schädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen
des versicherten Fahrzeugs.

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahr-
zeugen
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Be-
schädigung, die Zerstörung oder das Abhandenkommen
eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen An-
hängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten
Fahrzeug geschleppten und abgeschleppten Fahrzeugs.
Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerb-
liche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen
üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei
am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Ver-
sicherungsschutz.

Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Scha-
denersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung
oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versi-
cherten Fahrzeug befördert werden.
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Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die In-
sassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen
(z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die über-
wiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außer-
dem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines
Kraftfahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs
nach Art der Reise üblicherweise mit sich führen (z.B.
Reisegepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz
besteht für Sachen unberechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte
Person
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach-
oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte Person
Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Ge-
brauch des Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz be-
steht jedoch für Personenschäden (z. B. wenn Sie als Bei-
fahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden).

Handelt es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein
Leasingfahrzeug, und beschädigen Sie beim Gebrauch
dieses Fahrzeugs ein Fahrzeug, das im Eigentum dessel-
ben Leasinggebers steht, gilt der vorstehende Ausschluss
dann nicht, wenn die beiden Fahrzeuge auf unterschied-
liche Halter (natürliche oder rechtlich selbständige juri-
stische Personen) zugelassen sind.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine
Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung von
Liefer- und Beförderungsfristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-
pflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden
durch Kernenergie.

A.2 Kaskoversicherung (Fahrzeugversicherung) -
für Schäden an Ihrem Fahrzeug

A.2.1 Was ist versichert?

A.2.1.1 Versichertes Fahrzeug und mitversicherte
Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör

Ihr Fahrzeug
a Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zer-

störung oder Verlust infolge eines unter A.2.1.2 (Teil-
kasko) oder A.2.1.3 (Vollkasko) aufgeführten Ereignis-
ses. Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch des-
sen unter b, c und d als mitversichert aufgeführte
Fahrzeugteile und als mitversichert aufgeführtes
Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenverkehrsrechtlich
zulässig sind (mitversicherte Teile).

Beitragsfrei mitversicherte Teile
b Soweit in d nicht anders geregelt, sind folgende Fahr-

zeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des versi-
cherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert:

- Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug
angebaute Fahrzeugteile,

- Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug
angebautes oder im Fahrzeug unter Verschluss
verwahrtes Fahrzeugzubehör, das ausschließlich
dem Gebrauch des Fahrzeugs dient und nach allge-
meiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus ange-
sehen wird (z.B. Maut-Erfassungsgerät, Schonbezü-

ge, Werkzeuge und Zusatzscheinwerfer, nicht Edel-
pelzbezüge).

- Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahr-
zeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen
des Fahrzeugs üblicherweise mitgeführt werden
(z.B. Sicherungen und Glühlampen),

- Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage) für
Krafträder, solange sie bestimmungsgemäß ge-
braucht werden oder mit dem abgestellten Fahrzeug
so fest verbunden sind, dass ein unbefugtes Entfer-
nen ohne Beschädigung nicht möglich ist,

- Planen, Gestelle für Planen (Spriegel),

- Folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss
verwahrte Teile:

- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder
Sommerbereifung,

- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten und
Kindersitze,

- nach b mitversicherte Fahrzeugteile und Fahr-
zeugzubehör während einer Reparatur

Zuschlagsfrei mitversicherte zulässige Aufbauarten bei
Lkw, Anhängern und Aufliegern
c Ist das versicherte Fahrzeug ein Lkw, Anhänger oder

Auflieger, sind folgende straßenverkehrsrechtlich zu-
lässige Aufbauarten (auch als Wechselaufbauten) zu-
schlagsfrei mitversichert:

- Kipper

- offener Kasten

- Plane und Spriegel

- Sonderaufbauten (Tank-/Siloaufbauten, Aufsetz-
/Absetz/- Abrollvorrichtung für austauschbare La-
dungsträger, Kfz-Transporter/Fahrzeugbeförde-
rung)

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Fahrzeugt-
eile und Fahrzeugzubehör
d Die nachfolgend genannten Fahrzeugteile und das

nachfolgend genannte Fahrzeugzubehör sind , wenn
sie straßenverkehrsrechtlich zulässig, im Fahrzeug
eingebaut oder am Fahrzeug angebaut sind, bis zu ei-
nem Gesamtneuwert von 20.000 Euro (netto) ohne
Beitragszuschlag mitversichert. Ist der Gesamtneu-
wert höher als 20.000 Euro (netto), ist der überstei-
gende Wert nur gegen Beitragszuschlag mitversichert.

- Radio und sonstige Audio-, Video-, technische Kom-
munikations- und Leitsysteme (z.B. fest eingebaute
Navigationssysteme),

- zulässige Veränderungen an Fahrwerk, Triebwerk,
Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die
der Steigerung der Motorleistung, des Motordreh-
moments, der Veränderung des Fahrverhaltens die-
nen oder zu einer Wertsteigerung des Fahrzeugs
führen,

- individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonder-
lackierungen und -beschriftungen sowie besondere
Oberflächenbehandlungen,

- Seitenwagen und Verkleidungen bei Krafträdern,
Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern, Trikes, Quads
und Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen,

- Spezialaufbauten (z.B. Betontransportmischer, Lkw
für Blutkonserven, Bootstransporter, Geldtrans-
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porter) und Spezialeinrichtungen (z.B. Werkstattwa-
gen, Messfahrzeuge).

Nicht versicherbare Gegenstände
e Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände,

insbesondere solche, deren Nutzung nicht ausschließ-
lich dem Gebrauch des Fahrzeugs dient (z.B. Handys
und mobile Navigationsgeräte, auch bei Verbindung
mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, Reisegepäck,
persönliche Gegenstände der Insassen).

A.2.1.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versi-
chert

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstö-
rung oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner
mitversicherten Teile durch folgende Ereignisse:

Glasbruch
a Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des

Fahrzeugs. Folgeschäden sind nicht versichert.

Entwendung
b Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch

Diebstahl und Raub.

Eine Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Tä-
ter das Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen In-
teresse, zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbe-
halt überlassen wurde.

Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Tä-
ter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu ge-
brauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbe-
sondere, wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten
mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt wird (z.B.
Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem
nahen Verhältnis zu dem Verfügungsberechtigten steht
(z.B. dessen Familien- oder Haushaltsangehörige, Ar-
beitnehmer).

Werden Ihnen die Schlüssel des versicherten Fahr-
zeugs geraubt oder durch Einbruch in Ihre Wohn- oder
Geschäftsräume gestohlen, ersetzen wir auch die Ko-
sten für den Austausch von Tür- und Lenkradschlös-
sern bis zu 1.000 Euro . Bei der Versicherung von
Fahrzeugflotten ist die Entschädigung auf 10.000 Euro
je Schadenereignis begrenzt. Um die Entschädigung
zu erhalten, müssen Sie den Raub oder Diebstahl der
Fahrzeugschlüssel bei der Polizei anzeigen.

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung
c Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm,

Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung auf das
Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbe-
wegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen
sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass
durch diese Naturgewalten nicht mit dem Fahrzeug
verbundene Gegenstände auf oder gegen das Fahr-
zeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden,
die auf ein durch diese Naturgewalten veranlasstes
Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß mit Tieren
d Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befind-

lichen Fahrzeugs mit Tieren.

Marderbissschäden
e Bei einem als Pkw zugelassenen Fahrzeug sind un-

mittelbar durch Marderbiss verursachte Schäden ver-
sichert. Folgeschäden sind nicht versichert.

Brand und Explosion
f Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein

Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestim-
mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlas-

sen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten ver-
mag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschä-
den. Nicht versichert sind Schäden durch Implosion.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
g Versichert sind Schäden an der Verkabelung des

Fahrzeugs durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht
versichert.

Versicherungsschutz bei der Benutzung von Schiffen /
Fähren
h Bei der Benutzung von Schiffen/Fähren leisten wir Er-

satz, wenn das versicherte Fahrzeug

- untergeht,

- durch Schlingern des Wasserfahrzeugs, überkom-
mendes Wasser oder Gegenfallen von Gegenstän-
den jeglicher Art beschädigt wird,

- durch die Schiffsführung aufgeopfert wird, soweit Sie
nicht aus der Großen Havarie entschädigt werden,

- ferner für Aufwendungen, die Ihnen im Rahmen der
Großen Havarie entstehen.

A.2.1.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versi-
chert?

Versicherungsschutz in der Vollkasko besteht bei Beschä-
digung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs ein-
schließlich seiner mitversicherten Teile durch durch fol-
gende Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
a Versichert sind alle Schadenereignisse der Teilkasko

nach A.2.1.2.

Unfall
b Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt

ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer
Gewalt einwirkendes Ereignis.

Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden
aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder
reine Bruchschäden. Dazu zählen z.B. Schäden am
Fahrzeug durch rutschende Ladung oder durch Abnut-
zung, Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedie-
nungsfehler oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs.

Mut- oder böswillige Handlungen
c Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von

Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das
Fahrzeug zu gebrauchen. Als berechtigt sind insbe-
sondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsbe-
rechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt
wurden (z.B. Reparateur, Hotelangestellter). Außer-
dem besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Täter
in einem nahen Verhältnis zu dem Verfügungsberech-
tigten steht (z.B. dessen Familien- oder Haushaltsan-
gehörige, Arbeitnehmer).

A.2.2 Wer ist versichert?

Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn
der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person ab-
geschlossen ist, z.B. des Leasinggebers als Eigentümer
des Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.3 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

Sie haben in der Kaskoversicherung Versicherungsschutz
in den geographischen Grenzen Europas.
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A.2.4 Was zahlen wir im Schadenfall?

A.2.4.1 Was zahlen wir bei Totalschaden oder Verlust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
a Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahr-

zeugs zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter
Abzug eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder
Zerstörung reparieren, gilt A.2.4.2.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaf-
fungswert und Restwert?
b Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen

Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wieder-
beschaffungswert übersteigen.

Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den
Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am
Tag des Schadenereignisses bezahlen müssen.

Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im
beschädigten oder zerstörten Zustand.

Wann zahlen wir den Neupreis?
c Anstelle des Wiederbeschaffungswerts des Fahrzeugs

zahlen wir den Neupreis, wenn

- es sich bei dem versicherten Fahrzeug um einen Pkw
(ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfah-
rervermiet-Pkw) oder Lkw mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht bis 3,5 t handelt,

- für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung be-
steht,

- sich das Fahrzeug bei Eintritt des Versicherungsfalls
im Eigentum dessen befindet, der es als Neufahr-
zeug unmittelbar vom Kfz-Händler oder Kfz-Her-
steller erworben hat und

- ein Totalschaden innerhalb der ersten 12 Monate
nach dessen Erstzulassung oder der Verlust des
Fahrzeugs durch Entwendung innerhalb der ersten
6 Monate nach dessen Erstzulassung eintritt.

Was versteht man unter Neupreis?
d Neupreis ist der Betrag, den Sie für den Kauf eines

neuen Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten
Fahrzeugs oder - wenn der Typ des versicherten Fahr-
zeugs nicht mehr hergestellt wird - eines vergleich-
baren Nachfolgemodells am Tag des Schadenereig-
nisses aufwenden müssen. Maßgeblich für den Neu-
preis ist die unverbindliche Preisempfehlung des Her-
stellers abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.

A.2.4.2 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Beschädigung
a Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die

Reparatur erforderlichen Kosten bis zu folgenden
Obergrenzen:

- Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht re-
pariert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten
bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts, wenn
Sie uns die Reparatur durch eine Rechnung nach-
weisen.

- Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht
fachgerecht repariert, zahlen wir die erforderlichen
Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe
des um den Restwert verminderten Wiederbeschaf-
fungswerts.

Müssen bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile
ausgetauscht oder das Fahrzeug ganz oder teilweise
neu lackiert werden, ziehen wir von den Kosten der

Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter und der
Abnutzung der alten Teile entsprechenden Betrag ab
(neu für alt). Bei einem als Pkw zugelassenen Fahrzeug
(ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfahrer-
vermietfahrzeuge) wird auf einen Abzug neu für alt
verzichtet. Bei Krafträdern ist der Abzug neu für alt auf
die Bereifung, Batterie und Lackierung beschränkt,
wenn das Schadenereignis in den ersten vier Jahren
nach Erstzulassung eintritt. Bei den übrigen Fahr-
zeugen gilt dies in den ersten drei Jahren nach Erstzu-
lassung.

Glasbruch
b Bei Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs

zahlen wir die erforderlichen Kosten der Wiederher-
stellung bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts
des Fahrzeugs.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Sonderregelung zur
Selbstbeteiligung nach A.2.4.7 b.

A.2.4.3 Was zahlen wir sonst noch?

Abschleppen
a Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Ko-

sten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur
nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werk-
statt, wenn nicht ein Dritter Ihnen gegenüber ver-
pflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.

Sachverständigengebühren
b Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur,

wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder zuge-
stimmt haben.

Kosten der Abholung bei Wiederauffinden des Kfz nach
Entwendung
c Wird das entwendete Fahrzeug in einer Entfernung von

mehr als 50 km (Luftlinie) von seinem regelmäßigen
Standort wieder aufgefunden, zahlen wir für dessen
Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte
zweiter Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer
Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer) vom
Standort zum Fundort.

A.2.4.4 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit
diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbesei-
tigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer er-
statten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung
besteht.

A.2.4.5 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs
a Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Ein-

gang der schriftlichen Schadenanzeige wieder aufge-
funden und können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit
objektiv zumutbaren Anstrengungen das Fahrzeug
wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des
Fahrzeugs verpflichtet.

Eigentumsübergang nach Entwendung
b Sind Sie nicht nach A.2.4.5 a zur Rücknahme des

Fahrzeugs verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.
Wir erlangen jedoch kein Eigentum am Fahrzeug und
seinen Teilen, wenn wir die Leistung abgelehnt haben.

A.2.4.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstent-
schädigung)?

Die Höchstentschädigung für den Fahrzeugschaden nach
A.2.4.1 und A.2.4.2 ist beschränkt auf den Neupreis des
Fahrzeugs.
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A.2.4.7 Selbstbeteiligung

Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung je Schadener-
eignis
a Eine Selbstbeteiligung gilt für jedes versicherte Fahr-

zeug und jedes Schadenereignis gesondert. Ist eine
Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem
Schadenereignis in Abzug gebracht.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob
und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart
haben.

Sonderregelung für Glasbruchschäden
b Wird die Reparatur eines Glasbruchschadens an der

Scheibenverglasung des Fahrzeugs gemäß A.2.4.2 b
ohne einen Scheibenaustausch durchgeführt, ziehen
wir keine Selbstbeteiligung ab.

A.2.5 Was wir nicht ersetzen, Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen
A.2.5.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesse-
rungen und Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt
werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff und Be-
triebsmittel (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit), Zulassungskosten,
Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungsausfall
oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile
A.2.5.2 Rest- und Altteile sowie das Fahrzeug im be-
schädigten oder zerstörten Zustand verbleiben bei Ihnen
und werden mit ihrem Veräußerungswert (Restwert) bei
der Feststellung der Entschädigung angerechnet.

A.2.6 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

A.2.6.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe
der Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese
spätestens innerhalb von zwei Wochen.

A.2.6.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt,
lässt sich jedoch die Höhe der Entschädigung nicht inner-
halb eines Monats nach Schadenanzeige feststellen, kön-
nen Sie einen angemessenen Vorschuss auf die Entschä-
digung verlangen.

A.2.6.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zu-
nächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus
diesem Grunde zahlen wir die Entschädigung frühestens
nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schriftlichen
Schadenanzeige.

A.2.6.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können
Sie vor der endgültigen Feststellung ohne unsere aus-
drückliche Genehmigung weder abtreten noch verpfän-
den.

A.2.7 Können wir unsere Leistung zurückfordern,
wenn Sie nicht selbst gefahren sind?

Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug
und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von
dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt
nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob fahrläs-
sig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei
Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft, fordern wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob
fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück,
sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.
Dies gilt entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der
Mieter oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.

A.2.8 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.8.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die Sie vorsätzlich herbeiführen.

Haben Sie den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt,
verzichten wir Ihnen gegenüber in der Voll- und Teilkas-
koversicherung auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit
nach § 81 Versicherungsvertragsgesetz.

Der Verzicht gilt nicht bei Entwendung des Fahrzeugs und
bei Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Ge-
nusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschen-
der Mittel. In diesem Fall sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chendem Verhältnis zu kürzen.

Rennen
A.2.8.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die bei Beteiligung an Fahrveranstaltungen entstehen, bei
denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Reifenschäden
A.2.8.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschä-
digte oder zerstörte Reifen. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn die Reifen aufgrund eines Ereignisses be-
schädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig andere
unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden
an dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen
der Staatsgewalt
A.2.8.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen
oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mit-
telbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.8.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden
durch Kernenergie.

A.2.9 Meinungsverschiedenheit über die Schaden-
höhe (Sachverständigenverfahren)

A.2.9.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe
des Fahrzeugschadens einschließlich der Feststellung des
Wiederbeschaffungswerts bzw. Neupreises oder über den
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten oder einer
Wertminderung entscheidet ein Sachverständigenaus-
schuss.

A.2.9.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je ei-
nen Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir
innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung keinen
Sachverständigen benennen, wird dieser von dem jeweils
Anderen bestimmt.

A.2.9.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, ent-
scheidet ein weiterer Kraftfahrzeugsachverständiger als
Obmann, der vor Beginn des Verfahrens von dem Aus-
schuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss
nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zu-
ständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Ob-
manns muss zwischen den jeweils von den beiden Sach-
verständigen geschätzten Beträgen liegen.

A.2.9.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens
sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns
bzw. von Ihnen zu tragen.

A.2.10 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör

Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversi-
cherten Teilen gelten A.2.4 bis A.2.9 entsprechend.
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A.3 Autoschutzbrief - Hilfe für unterwegs als Servi-
ce oder Kostenerstattung

A.3.1 Was ist versichert?

Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.10 genann-
ten Schadenereignisse die dazu im einzelnen aufgeführten
Leistungen als Service oder erstatten die von Ihnen auf-
gewendeten Kosten im Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Sie, den berechtigten
Fahrer und Beifahrer und bei Pkw für die berechtigten In-
sassen, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3 Versicherte Fahrzeuge

Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete
Fahrzeug sowie ein mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck-
oder Bootsanhänger. Versichert ist auch ein mitgeführter
gewerblich genutzter Anhänger mit nicht mehr als 1 Achse
sofern die zulässige Gesamtmasse des Gespanns insge-
samt 7,5 t nicht überschreitet. Achsen mit weniger als 1,00
m zueinander gelten als 1 Achse.

Nicht versichert sind zu gewerblichen Zwecken mitge-
führtes Gepäck oder Ladung.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den
geographischen Grenzen Europas und in den außereuro-
päischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europä-
ischen Union (EU) gehören. Haben wir Ihnen eine interna-
tionale Versicherungskarte ausgehändigt, erstreckt sich
Ihr Versicherungsschutz auch auf die dort genannten
nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen
nicht durchgestrichen sind. Bitte beachten Sie, dass einige
der nachfolgend genannten Leistungen nicht im Inland er-
bracht werden.

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall

Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder nach einem
Unfall die Fahrt nicht aus eigener Kraft antreten oder
fortsetzen, erbringen wir die nachfolgend genannten Leis-
tungen:

Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsscha-
den zu verstehen. Unfall ist jedes unmittelbar von außen
her, plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug
einwirkende Ereignis.

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft am Schadenort durch ein Pannenhilfsfahr-
zeug und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich ein-
schließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten
Kleinteile auf 100 Euro.

Abschleppen des Fahrzeugs
A.3.5.2 Kann das Fahrzeug am Schadenort nicht wieder
fahrbereit gemacht werden, sorgen wir für das Abschlep-
pen des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und beförderter
Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Ko-
sten bei Pkw bis maximal 150 Euro, bei Lkw bis 3,5 t zu-
lässiger Gesamtmasse bis maximal 200 Euro.

Bergen des Fahrzeugs
A.3.5.3 Ist das versicherte Fahrzeug von der Straße
abgekommen, und kommt es, auch wenn es noch fahrfähig
wäre, aus eigener Kraft nicht mehr auf die Strasse zurück,
sorgen wir für die Bergung des Fahrzeugs und überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten.

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Dieb-
stahl ab 50 km Entfernung und Fahrzeugschlüs-
sel-Service

Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs an einem
Ort, der 50 km Wegstrecke oder mehr vom regelmäßigen
Standort des Fahrzeugs in Deutschland entfernt ist, er-
bringen wir die nachfolgenden Leistungen.

Regelmäßiger Standort ist der Ort, von dem aus das
Fahrzeug normalerweise eingesetzt wird. Im Regelfall ist
das Ihr im Handelsregister eingetragener Firmensitz. So-
weit das Fahrzeug einem Ihrer Mitarbeiter fest zugeordnet
und zum ständigen - auch privaten - Gebrauch überlassen
ist, ist regelmäßiger Standort der Wohnsitz dieses Mitar-
beiters.

Weiter- oder Rückfahrt
A.3.6.1 Kann das versicherte Fahrzeug weder am
Schadentag noch am darauffolgenden Tag wieder fahrbe-
reit gemacht werden, ist es wegen eines Totalschadens
nicht fahrbereit oder ist es gestohlen worden, erstatten
wir die Fahrtkosten für

a eine Rückfahrt vom Schadenort zum regelmäßigen
Standort des Fahrzeugs in Deutschland oder

b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort jedoch
höchstens innerhalb des Geltungsbereichs gemäß
A.3.4, und

c eine Rückfahrt vom Zielort zum regelmäßigen Standort
des Fahrzeugs in Deutschland,

d eine Fahrt einer Person vom regelmäßigen Standort
des Fahrzeugs oder vom Zielort zum Schadenort, wenn
das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht worden ist.

Wir erstatten die Kosten bei einer einfachen Entfernung
unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten
1. Klasse einschließlich Zuschlägen. Bei größerer Entfer-
nung erstatten wir höchstens die Kosten eines Linien-
fluges der Economy-Klasse. Ferner übernehmen wir die
Kosten für Taxifahrten zum und vom nächst erreichbaren
öffentlichen Verkehrsmittel bis zu 25 Euro.

A.3.6.2 Anstelle der Leistung nach A.3.6.1 c organisie-
ren wir, wenn Sie dies wünschen, die Rückholung des nach
Panne oder Unfall wieder fahrbereiten Fahrzeugs zum re-
gelmäßigen Standort des Fahrzeugs, wenn der Schadenort
im Ausland liegt und dort repariert wurde, und überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten in voller Höhe.
Gleiches gilt für das im Ausland gestohlene und dort wie-
der aufgefundene Fahrzeug, sofern es fahrbereit ist.

Übernachtung
A.3.6.3 Ist das Fahrzeug nach einer Panne oder einem
Unfall nicht fahrbereit oder wurde es gestohlen, helfen wir
Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernach-
tungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höch-
stens drei Übernachtungen. Sobald das Fahrzeug Ihnen
wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein An-
spruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir überneh-
men die Kosten bis höchstens 60 Euro je Übernachtung
und Person. Wenn Sie Weiter- oder Rückfahrt (A.3.6.1) bzw.
Mietwagen (A.3.6.4) in Anspruch nehmen, übernehmen wir
die Kosten nur für eine Übernachtung.

Mietwagen
A.3.6.4 Ist das Fahrzeug nach einer Panne, einem Unfall
oder wegen Totalschadens nicht fahrbereit oder wurde es
gestohlen, helfen wir Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug
anzumieten. "Gleichwertig" heißt bei Lkw, dass wir Ihnen
die Anmietung eines Ersatz-Lkw zumindest mit Plane und
Spriegel oder mit geschlossenem Kasten zur Güterbeför-
derung (sog. "Kofferaufbau") vermitteln. Einen Anspruch
auf Vermittlung eines Ersatz-Lkw mit einem Sonderaufbau
haben Sie nicht. Wir übernehmen anstelle der Leistung
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Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 und A.3.6.2 oder
Übernachtung nach A.3.6.3 die Kosten des Mietwagens,
bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung
steht, jedoch höchstens 350 Euro. Zudem übernehmen wir
die Kosten für eine Übernachtung bis zu 60 Euro je Person.

Fahrzeugunterstellung
A.3.6.5 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder ei-
nem Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
oder bis zur Durchführung des Transportes bei einer
Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei be-
hilflich und übernehmen die hierdurch entstehenden Kos-
ten, jedoch höchstens für zwei Wochen.

Fahrzeugunterstellung bei Totalschaden
A.3.6.6 Bei Totalschaden tragen wir die Kosten einer
notwendigen Unterstellung bis zur Durchführung der Ver-
zollung oder Verschrottung, jedoch höchstens für zwei
Wochen.

Fahrzeugtransport
A.3.6.7 Kann das Fahzeug nach einer Panne oder einem
Unfall, ohne dass ein Totalschaden vorliegt, nicht inner-
halb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden, sor-
gen und bezahlen wir für den Fahrzeugrücktransport, um
die berechtigten Insassen zusammen mit dem Fahrzeug
zum regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zurückzu-
bringen (Pick-Up-Service). Diese Leistung bieten wir nur
für Pkw.

Fahrzeugschlüssel-Service
A.3.6.8 Können Sie mit dem versicherten Fahrzeug auf
einer Fahrt oder Reise nicht weiterfahren, weil Sie die
Fahrzeugschlüssel verloren haben, sorgen wir dafür, dass
Sie Ersatzschlüssel erhalten und tragen die Kosten für
deren Versand. Die Kosten für die Ersatzschlüssel selbst
tragen wir nicht.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf ei-
ner Reise

Erkranken Sie oder eine mitversicherte Person unvorher-
sehbar oder stirbt der Fahrer auf einer Reise mit dem
versicherten Fahrzeug an einem Ort, der 50 km Luftlinie
oder mehr vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs
entfernt ist, erbringen wir die nachfolgend genannten Lei-
stungen.

Eine Erkrankung, die bereits innerhalb der letzten 6 Wo-
chen vor Beginn der Reise erstmalig oder wiederholt auf-
getreten und nicht vollständig ausgeheilt ist, gilt nicht als
unvohersehbar.

Reise ist jede Abwesenheit vom regelmäßigen Standort
des Fahrzeugs bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend
zwölf Wochen.

Krankenrücktransport
A.3.7.1 Müssen Sie oder eine mitversicherte Person in-
folge Erkrankung an den regelmäßigen Standort des
Fahrzeugs zurücktransportiert werden, sorgen wir für die
Durchführung des Rücktransports und übernehmen des-
sen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen
medizinisch sinnvoll, vertretbar und ärztlich angeordnet
sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Beglei-
tung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn
diese behördlich vorgeschrieben oder medizinisch not-
wendig ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum Rück-
transport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten
Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Nächte
bis zu je 60 Euro pro Person.

Rückholung von Kindern
A.3.7.2 Können mitreisende minderjährige Kinder in-
folge einer Erkrankung oder des Todes des Fahrers weder
von Ihnen noch von einem anderen berechtigten Insassen

betreut werden, sorgen wir für deren Abholung und Rück-
fahrt mit einer Begleitperson zum ständigen Wohnsitz der
Kinder und übernehmen die hierdurch entstehenden Kos-
ten. Wir erstatten dabei die Bahnkosten 1. Klasse ein-
schließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene Taxi-
fahrten und/oder Fahrten mit sonstigen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bis zu 25 Euro.

Krankenbesuch
A.3.7.3 Müssen Sie oder ein berechtigter Insasse sich
auf einer Fahrt oder Reise mit dem versicherten Fahrzeug
wegen einer Erkrankung oder Verletzung länger als zwei
Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, sorgen wir für
Fahrt- und Übernachtungsmöglichkeiten und tragen die
Kosten hierfür bis zu 500 Euro, damit eine nahestehende
Person den oder die Erkrankte(n) besuchen kann.

Fahrzeugabholung
A.3.7.4 Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer
länger als drei Tage andauernden Erkrankung oder des
Todes des Fahrers weder von diesem noch von einem be-
rechtigten Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir
für die Verbringung des Fahrzeugs zum regelmäßigen
Standort und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten
Sie als Kostenersatz bis zu 0,40 Euro je Kilometer zwi-
schen dem regelmäßigen Standort des Fahrzeugs und
dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die
bis zur Abholung der berechtigten Insassen entstehenden
und durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungsko-
sten, jedoch für höchstens drei Nächte bis zu je 60 Euro pro
Person.

Hat wegen des Ersatzfahrers ein berechtigter Insasse im
versicherten Fahrzeug keinen Platz mehr, erstatten wir die
Kosten einer Rückfahrt zum ständigen Wohnsitz des In-
sassen per Bahn oder Linienflug entsprechend Ziffer A
3.6.1 c.

Rücktransport von Haustieren
A.3.7.5 Können Sie oder ein berechtigter Insasse auf
einer Fahrt oder Reise mit dem versicherten Fahrzeug in-
folge Todes, Erkrankung oder Verletzung einen mitge-
führten Hund und/oder eine mitgeführte Katze nicht mehr
versorgen, sorgen wir für den Heimtransport der Tiere und
tragen die Kosten hierfür.

Ist auch zuhause eine Versorgung der Tiere nicht möglich,
sorgen wir dafür, dass die Tiere anderweitig untergebracht
und versorgt werden und tragen für höchstens zwei Wo-
chen die hierdurch entstehenden Kosten.

Reiserückruf
A.3.7.6 Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person
es wünschen, veranlassen wir die Ausstrahlung von Rei-
serückrufen durch Rundfunkanstalten, wenn
a Sie oder nahe Familienangehörige sterben, einen

schweren Unfall erleiden oder plötzlich schwer er-
kranken, oder

b Ihr Eigentum durch Feuer, ein Elementarereignis oder
durch eine vorsätzliche Straftat eines Dritten beschä-
digt wird, und der Schaden im Verhältnis zu Ihrer wirt-
schaftlichen Lage und Ihrem Vermögen erheblich ist.

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise

Ereignet sich der Schaden bei einer Fahrt oder Reise mit
dem versicherten Fahrzeug an einem Ort im Ausland
(Geltungsbereich nach A.3.4 ohne Deutschland), der 50 km
Wegstrecke oder mehr vom regelmäßigen Standort des
Fahrzeugs in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zu-
sätzlich folgende Leistungen:
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A.3.8.1 Bei Panne oder Unfall:

Ersatzteilversand
a Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahr-

bereitschaft des Fahrzeugs an einem ausländischen
Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft wer-
den, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellst-
möglichem Wege erhalten und übernehmen alle ent-
stehenden Versandkosten.

Fahrzeugtransport
b Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer

Werkstatt am regelmäßigen Standort des Fahrzeugs
oder, sofern dort eine Reparatur möglich ist, den
Weitertransport zum Zielort und übernehmen die hier-
durch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rück-
transportkosten zum regelmäßigen Standort des Fahr-
zeugs, wenn

- das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort
oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werk-
tagen fahrbereit gemacht werden kann und

- die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher
sind als der Kaufpreis für ein gleichwertiges ge-
brauchtes Fahrzeug.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
c Muss das Fahrzeug nach einem Unfall im Ausland

verzollt werden, helfen wir bei der Verzollung und er-
statten Ihnen den Zollbetrag einschließlich etwaiger
Verfahrensgebühren. Lassen Sie Ihr Fahrzeug ver-
schrotten, um die Verzollung zu vermeiden, überneh-
men wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:

Fahrzeugunterstellung
a Wird das gestohlene Fahrzeug nach Diebstahl im Aus-

land wieder aufgefunden und muss es bis zur Durch-
führung des Rücktransports oder der Verzollung bzw.
Verschrottung untergestellt werden, übernehmen wir
die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens
für zwei Wochen Unterstellzeit.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
b Muss das Fahrzeug nach Diebstahl im Ausland verzollt

werden, helfen wir bei der Verzollung und erstatten
Ihnen den Zollbetrag einschließlich etwaiger Verfah-
rensgebühren. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten,
um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen wir die
Verschrottungskosten.

A.3.8.3 Bedarf von Arzneimitteln und Brillenverlust:

Versand von Arzneimitteln ins Ausland
a Benötigen Sie oder ein berechtigter Insasse auf einer

Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug zur
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Ge-
sundheit verschreibungspflichtige Arzneimittel und
können weder diese noch ein von unserem Arzt be-
nanntes Ersatzpräparat an Ort und Stelle beschafft
werden, sorgen wir dafür, dass Ihnen die Arzneimittel
zugesandt werden und übernehmen die Versand-
kosten.

Ob der Versand notwendig ist, entscheidet der von uns
eingeschaltete Arzt nach Rücksprache mit Ihrem be-
handelnden Arzt im Ausland oder mit dem Hausarzt.
Ein Arzneimittelversand unterbleibt, wenn eine Aus-
fuhr- oder Einfuhrgenehmigung nicht erlangt werden
kann, oder wenn das Arzneimittel als Suchtmittel gilt.

Sie müssen die Arzneimittel selbst beim Zoll abholen
und auslösen (lassen). Die Kosten für die Abholung
erstatten wir Ihnen. Die Kosten für die Arzneimittel
selbst legen wir Ihnen aus und Sie zahlen sie innerhalb

eines Monats nach Beendigung der Reise in einer
Summe an zurück.

Versand von Sehhilfen ins Ausland
b Gehen Ihnen oder einem berechtigten Insassen auf ei-

ner Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug die
Brille oder die Kontaktlinsen (Sehhilfen) verloren, und
Sie erhalten an Ort und Stelle keinen Ersatz, sorgen
wir dafür, dass Ihnen ein Ersatz für die Sehhilfen zu-
gesandt wird und übernehmen die Versandkosten.

Sie müssen die Sehhilfen selbst beim Zoll abholen und
auslösen (lassen). Die Kosten für die Abholung erstat-
ten wir Ihnen. Die Kosten für die Sehhilfen selbst legen
wir Ihnen aus und Sie zahlen sie innerhalb eines Mo-
nats nach Beendigung der Reise in einer Summe an
zurück.

A.3.8.4 Im Todesfall

Sterben Sie oder ein berechtigter Insasse auf einer Reise
mit dem versicherten Fahrzeug im Ausland, sorgen wir
nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung
im Ausland oder für die Überführung nach Deutschland
und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis
zu insgesamt 5.000 Euro.

A.3.8.5 Besondere Notlagen auf Auslandsreisen

Finanzielle Notlage
a Befinden Sie oder ein berechtigter Insasse sich auf ei-

ner Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug
durch

- Tod, Erkrankung oder Verletzung von berechtigten
Insassen,

- den Verlust ihrer Reisezahlungsmittel durch Dieb-
stahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen,

- Panne, Unfall oder Diebstahl des versicherten Fahr-
zeugs,

in einer finaziellen Notlage, so stellen wir den Kontakt
zur Hausbank der betroffenen Person her. Soweit er-
forderlich helfen wir bei der Übermittlung des von der
Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die
betroffene Person. Kommt binnen 24 Stunden nach
dem der Schadenmeldung folgenden Werktag kein
Kontakt zur Hausbank zustande, stellen wir der be-
troffenen Person einen Betrag von höchstens 1.500
Euro zur Verfügung, der innerhalb eines Monats nach
dem Ende der Reise in einer Summe zurückgezahlt
werden muss. Geraten durch dasselbe Ereignis meh-
rere Personen in eine finanzielle Notlage, stellen wir für
alle betroffenen Personen zusammen höchstens 1.500
Euro zur Verfügung.

Rückreise in besonderen Fällen
b Ist Ihnen oder einem der berechtigten Insassen die

planmäßige Beendigung der Fahrt oder Reise im Aus-
land mit dem versicherten Fahrzeug nicht oder nur zu
einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen
Zeitpunkt zuzumuten, weil

- ein nicht mitreisender naher Verwandter schwer er-
krankt oder verstorben ist, oder

- Ihr Eigentum oder das eines berechtigten Insassen
durch Feuer, ein Elementarereignis oder vorsätz-
liche Straftat eines Dritten erheblich beschädigt
worden ist,

sorgen wir für die notwendige Rückreise und überneh-
men die gegenüber der ursprünglich vorgesehenen
Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis zu
insgesamt 2.500 Euro je Person. Wenn die Rückreise
nicht mit dem versicherten Fahrzeug durchgeführt
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wird, sorgen wir für die Abholung des Fahrzeugs ent-
sprechend

Strafverfolgung
c Werden Sie oder ein berechtigter Insasse während ei-

ner Auslandsreise mit dem versicherten Fahrzeug in-
haftiert oder wird Ihnen Haft angedroht, strecken wir
die in diesem Zusammenhang entstehenden Gerichts-,
Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu 500 Euro sowie
eine von den Behörden verlangte Strafkaution bis zu
2.500 Euro vor. Der verauslagte Betrag muss innerhalb
eines Monats nach Beendigung der Reise in einer
Summe an uns zurückgezahlt werden.

Allgemeine Hilfeleistungen
d Wenn Sie es wünschen helfen wir Ihnen bei einem

Schadenfall auf einer Fahrt oder Reise mit dem versi-
cherten Fahrzeug im Ausland zusätzlich zu den vorge-
nannten Leistungen durch

- Übermittlung von wichtigen Nachrichten aus dem
Aufenthaltsland,

- Bennenung und Vermittlung eines Kontakts zu Dol-
metschern, Rechtsanwälten, Sachverständigen,
usw.,

- Beratung im Aufenthaltsland für das richtige Ver-
halten gegenüber Behörden.

Geraten Sie oder ein berechtigter Insasse auf einer
Fahrt oder Reise mit dem versicherten Fahrzeug im
Ausland in eine besondere Notlage, die in den vorste-
henden Bestimmungen nicht geregelt ist, sorgen wir
dafür,dass die zur Vermeidung eines erheblichen
Nachteils für Gesundheit oder Eigentum erforderlichen
Hilfsmassnahmen eingeleitet werden und tragen die
hierdurch entstehenden Kosten bis zu 250 Euro je Not-
lagefall. Kosten, die durch Nicht- oder Schlechterfül-
lung von Verträgen entstehen, die Sie oder ein be-
rechtigter Insasse abgeschlossen hatten, sowie Wie-
derbeschaffungs- und Reparaturkosten übernehmen
wir nicht.

A.3.9 Hilfe bei Naturkatastrophen

Kann eine Fahrt oder Reise mit dem versicherten Fahr-
zeug nicht planmäßig fortgesetzt werden, weil am jewei-
ligen Aufenthaltsort eine unvorhersehbare Naturkatastro-
he (z.B. Lawinenabgang, Erdbeben) eingetreten und des-
halb die Weiterreise nicht möglich oder behördlich nicht
erlaubt ist, erstatten wir nachgewiesene außerplanmäßige
Übernachtungs- und Verpflegungskosten bis zur nächst-
möglichen oder erlaubten Weiterreise, höchstens jedoch
für drei Übernachtungen zu je 60 Euro und drei Verpfle-
gungstage zu je 15 Euro pro Person und Tag.

Ist die Weiterfahrt infolge der Naturkatastrophe oder be-
hördlicher Anordnung mit dem versicherten Fahrzeug
nicht möglich, sorgen wir für die Weiter- oder Rückfahrt
und tragen die Kosten hierfür entsprechend A.3.6.1.

Die Einschränkung des Versicherungsschutzes bei Erdbe-
ben und Maßnahmen der Staatsgewalt nach A.3.11.3 gilt
für diese Leistung nicht.

A.3.10 Was wir sonst noch leisten

Dokumentendepot
A.3.10.1 Wenn Sie es wünschen nehmen wir Kopien Ihrer
Personal- oder Reisedokumente (z.B. Pass, Personalaus-
weis, Führerschein, Kreditkarten) in Verwahrung. Verlie-
ren Sie auf einer Reise im Sinne von A.3.7 Abs. 3 mit dem
versicherten Fahrzeug Reisedokumente oder werden Ih-
nen diese gestohlen, helfen wir Ihnen anhand der ver-
wahrten Kopien bei der Ersatzbeschaffung und überneh-
men für Ausweispapiere die amtlichen Gebühren und die
Versandkosten. Wir sind verpflichtet, den Inhalt der Doku-

mente vertraulich zu behandeln und nur in dem zur Erfül-
lung der Serviceleistungen erforderlichen Umfang zu ver-
wenden. Bei Beendigung des Vertrags sind wir zur Ver-
nichtung der verwahrten Kopien der Dokumente ver-
pflichtet.

Telefongespräche mit uns
A.3.10.2 Führen Sie oder ein berechtigter Insasse an-
lässlich einer erstattungspflichtigen Schutzbriefleistung
Telefongespräche mit uns, erstatten wir Ihnen die hierfür
angefallenen Kosten bis zu insgesamt 25 Euro je Versi-
cherungsfall.

A.3.11 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.3.11.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die Sie vorsätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger
Herbeiführung des Schadens, sind wir berechtigt, unsere
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

Rennen
A.3.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die bei Beteiligung an Fahrveranstaltungen, bei denen es
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder
bei den dazugehörigen Übungsfahrten entstehen.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Maß-
nahmen der Staatsgewalt
A.3.11.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden,
die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen
oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mit-
telbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.3.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden
durch Kernenergie.

A.3.12 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtre-
tung

A.3.12.1 Haben Sie oder ein berechtigter Insasse auf-
grund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie ohne
das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können
wir diese von unserer Zahlung abziehen.

A.3.12.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Ge-
nehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.3.13 Verpflichtung Dritter

A.3.13.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegen-
über aufgrund eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in
einem Verband oder Verein zur Leistung oder zur Hilfe
verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren Leis-
tungsverpflichtungen vor.

A.3.13.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis
zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von
3.13.1 zur Vorleistung verpflichtet.

A.4 Kfz-Unfallversicherung - wenn Insassen verletzt
oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?

A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Un-
fallversicherung versicherten Person ein Unfall zu, der in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebrauch Ihres
Fahrzeugs oder eines damit verbunden Anhängers steht
(z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), er-
bringen wir unter den nachstehend genannten Vorausset-
zungen die vereinbarten Versicherungsleistungen.
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A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.

A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte
Kraftanstrengung an den Gliedmaßen oder der Wirbel-
säule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen,
Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1 Versichert sind die berechtigten Insassen des
Fahrzeugs. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Be-
rufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug
gebrauchen.

A.4.2.2 Der Versicherungsschutz kann auf den berech-
tigten Fahrer beschränkt werden.

A.4.2.3 Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und
alle weiteren Insassen), die sich mit Wissen und Willen des
Verfügungsberechtigten in oder auf dem versicherten
Fahrzeug befinden oder in ursächlichem Zusammenhang
mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs tätig
werden.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungs-
schutz?

Sie haben Versicherungsschutz in Europa.

A.4.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversi-
cherung?

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, wel-
che der nachstehenden Leistungen mit welchen Versiche-
rungssummen vereinbart sind.

A.4.5 Leistung bei Invalidität

Voraussetzungen
A.4.5.1 Invalidität liegt vor, wenn

- die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in
ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt ist,

- die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten ist und

- die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Un-
fall ärztlich festgestellt und von Ihnen bei uns geltend
gemacht worden ist.

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung
A.4.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapital-
betrag.

Berechnung der Leistung
A.4.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind
die Versicherungssumme und der Grad der unfallbe-
dingten Invalidität.

a Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines
der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-
gane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditäts-
grade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogens 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogens 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %

anderer Finger  5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %
große Zehe  5 %
andere Zehe  2 %
Auge 50 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn  5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträch-
tigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-
zentsatzes.

b Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich
der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale
körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt
beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizi-
nische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

c Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder
deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd be-
einträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinva-
lidität gemindert. Diese ist nach a und b zu bemessen.

d Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch
den Unfall beeinträchtigt, werden die nach a bis c er-
mittelten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr
als 100% werden jedoch nicht berücksichtigt.

e Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursa-
che innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder,
gleichgültig aus welcher Ursache, später als ein Jahr
nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf Invalidi-
tätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invalidi-
tätsgrad, mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu
rechnen gewesen wäre.

Verdreifachung der Versicherungssumme für den Fahrer
bei hohen Invaliditätsgraden
A.4.5.4 Bei Invalidität des Fahrers von mindestens

- 70% vor Vollendung des 25. Lebensjahres

- 80% vor Vollendung des 50. Lebensjahres

- 90% vor Vollendung des 60. Lebensjahres

richtet sich die Leistung des Versicherers nach dem Drei-
fachen der im Vertrag für Invalidität vereinbarten Versi-
cherungssumme.

A.4.6 Leistung bei Tod

Voraussetzung
A.4.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist,
dass die versicherte Person infolge des Unfalls innerhalb
eines Jahres gestorben ist.

Höhe der Leistung
A.4.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte
Summe.

A.4.7 Krankenhaustagegeld für den Fahrer

A.4.7.1 Voraussetzung für die Zahlung des Kranken-
haustagegelds ist, dass sich der versicherte Fahrer wegen
des Unfalls in medizinisch notwendiger vollstationärer
Heilbehandlung befindet.

Rehabilitationsmaßnahmen (mit Ausnahme von An-
schlussheilbehandlungen) sowie Aufenthalte in Sanatori-
en und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch not-
wendige Heilbehandlung.
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A.4.7.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe
der versicherten Summe für jeden Kalendertag der voll-
stationären Behandlung, längstens jedoch für zwei Jahre
ab dem Tag des Unfalls gerechnet.

A.4.8 Kosmetische Operationen beim Fahrer

A.4.8.1 Hat sich der Fahrer infolge eines Unfalls einer
kosmetischen Operation unterzogen, leisten wir bis zur
Höhe der für kosmetische Operationen vereinbarten Ver-
sicherungssumme Ersatz für nachgewiesene

- Arzthonorare und sonstige Operationskosten,

- notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung
in einem Krankenhaus.

A.4.8.2 Als kosmetische Operation gilt eine nach Ab-
schluss der Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Be-
handlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträch-
tigung des äußeren Erscheinungsbilds des Fahrers zu be-
heben. Nicht als kosmetische Operationen gelten Zahnbe-
handlungen und Zahnersatz.

A.4.8.3 Wir leisten nicht,

- wenn die kosmetische Operation mehr als drei Jahre
nach dem Unfall durchgeführt wird,

- wenn ein Dritter zur Leistung verpflichtet ist.

A.4.9 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall
bestehende Krankheiten oder Gebrechen?

A.4.9.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krank-
heiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis
verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen
mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem Anteil der
Krankheit oder des Gebrechens

- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-
tätsgrades,

- im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.

A.4.9.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als
25%, unterbleibt die Minderung.

A.4.10 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs
A.4.10.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats -
beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei Monaten -
zu erklären, ob und in welcher Höhe wir einen Anspruch
anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zugang fol-
gender Unterlagen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

- beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über
den Abschluss des Heilverfahrens, soweit er für die
Bemessung der Invalidität notwendig ist.

A.4.10.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begrün-
dung des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir
bei Invalidität bis zu 1‰ der versicherten Summe.

Fälligkeit der Leistung
A.4.10.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir
uns mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir
innerhalb von zwei Wochen.

Vorschüsse
A.4.10.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem
Grunde nach fest, zahlen wir auf Ihren Wunsch angemes-
sene Vorschüsse.
A.4.10.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine In-
validitätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall

nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme be-
ansprucht werden.

Neubemessung des Grades der Invalidität
A.4.10.6  Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Inva-
lidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Un-
fall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis
zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese
Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss

- von uns zusammen mit unserer Erklärung über die An-
erkennung unserer Leistungspflicht nach A.4.10.1,

- von Ihnen vor Ablauf der Frist

ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invalidi-
tätsleistung, als die von uns bereits erbrachte, ist der
Mehrbetrag mit 5% jährlich zu verzinsen.

Leistung für eine mitversicherte Person
A.4.10.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitver-
sicherte Person entfallenden Versicherungssumme an
sich nur mit deren Zustimmung verlangen.

Abtretung
A.4.10.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor
der endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche
Genehmigung weder abtreten noch verpfänden.

A.4.11 Was ist nicht versichert?

Straftat
A.4.11.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen,
die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie
vorsätzlich eine Straftat begeht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit
A.4.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen
der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-
seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beru-
hen, durch schwere Nervenleiden sowie durch Schlagan-
fälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die
den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störun-
gen oder Anfälle durch ein Unfallereignis verursacht sind,
das unter diesen Vertrag oder unter eine für das Vorfahr-
zeug bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.

Rennen
A.4.11.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle,
die sich bei Beteiligung an Fahrveranstaltungen, bei denen
es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt,
oder bei den dazugehörigen Übungsfahrten ereignen.

Schwarzfahrten
A.4.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle
bei Fahrten, die ohne Wissen und Willen der über die Ver-
wendung des Fahrzeugs Verfügungsberechtigten vorbe-
reitet, ausgeführt oder ausgedehnt werden.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen
der Staatsgewalt
A.4.11.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen,
die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen
oder Maßnahmen der Staatsgewalt unmittelbar oder mit-
telbar verursacht werden.

Kernenergie
A.4.11.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden
durch Kernenergie.
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Bandscheiben, innere Blutungen
A.4.11.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden
an Bandscheiben sowie bei Blutungen aus inneren Or-
ganen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht
jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter diesen
Vertrag fallendes Unfallereignis ist.

Infektionen
A.4.11.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infek-
tionen. Bei Wundstarrkrampf und Tollwut besteht jedoch
Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch
ein versichertes Unfallereignis sofort oder später in den
Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Versi-
cherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein
versichertes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige
Haut- oder Schleimhautverletzungen verursacht, sofort
oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen, die
durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versiche-
rungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst waren.

Psychische Reaktionen
A.4.11.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei krank-
haften Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.

Bauch- und Unterleibsbrüche
A.4.11.10 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch-
oder Unterleibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht je-
doch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende
gewaltsame, von außen kommende Einwirkung entstan-
den sind.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger
Versicherungsschutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass
wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies
durch Zugang des Versicherungsscheins.

B.1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Sobald Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten
fälligen Beitrag gezahlt haben, beginnt der Versiche-
rungsschutz, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, richten sich die Folgen nach C.5.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz

Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie unter folgenden
Voraussetzungen vorläufigen Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpflichtversicherung und Autoschutzbrief
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestäti-
gung aus bzw. nennen wir Ihnen bei elektronischer Versi-
cherungsbestätigung die Versicherungsbestätigungs-
Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung und
beim Autoschutzbrief vorläufigen Versicherungsschutz zu
dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an
dem das Fahrzeug unter Verwendung der Versicherungs-
bestätigung zugelassen wird. Ist das Fahrzeug bereits auf
Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungs-
schutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B.2.2 In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben
Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies
ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz
beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.

Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versiche-
rungsschutz
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nach C.1 gezahlt haben, geht der vorläufige in den end-
gültigen Versicherungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungs-
schutzes
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt
rückwirkend, wenn wir Ihren Antrag unverändert ange-
nommen haben und Sie den im Versicherungsschein ge-
nannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins
- soweit Sie auf diesen nicht verzichtet haben - und der
Beitragsrechnung gezahlt haben. Sie haben dann von An-
fang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung verschuldet haben.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen
Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kün-
digung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen, nachdem
Sie die Kündigung erhalten haben, wirksam.

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch
Widerruf
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach
§ 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufige
Versicherungsschutz mit dem Zugang Ihrer Widerrufser-
klärung bei uns.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versiche-
rungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit
entsprechenden Teil des Beitrags.

C Was müssen Sie bei der Beitragszah-
lung beachten?

C.1 Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

Sie müssen den ersten oder einmaligen Beitrag innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins
- soweit Sie auf diesen nicht verzichtet haben - und der
Beitragsrechnung zahlen. Ist die Zahlung des Jahresbei-
trags in Raten vereinbart, gilt nur die erste Rate als erster
Beitrag.

Ein Folgebeitrag ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
ist, jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zahlungs-
periode fällig.

C.2 Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit
unverzüglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Haben Sie eine Einzugsermächtigung erteilt (Lastschrift-
verfahren), ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn der
Beitrag bei Fälligkeit von uns eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Können wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen und ha-
ben Sie dies nicht zu vertreten, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem
wir Sie in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung
aufgefordert haben.

C.3 Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens
bei fehlgeschlagenem Einzug

Können wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen und ha-
ben Sie dies verschuldet, können wir für die Zukunft die
Aussetzung des Lastschriftverfahrens und Zahlungen
durch Überweisung verlangen.
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C.4 Gefahrtragung

Sie übermitteln den Beitrag auf Ihre Gefahr und Ihre Kos-
ten.

C.5 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

Gefährdung des Versicherungsschutzes
C.5.1 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versi-
cherungsschutz, es sei denn, Sie haben die verspätete
Zahlung nicht verschuldet. Zahlen Sie nachträglich, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hin-
gewiesen haben.

Unser Rücktrittsrecht
C.5.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten,
solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Das
Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen,
dass Sie die Nichtzahlung nicht verschuldet haben.

Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine angemes-
sene Geschäftsgebühr entsprechend der Dauer des Ver-
sicherungsverhältnisses verlangen, jedoch nicht mehr als
40% des Jahresbeitrags.

C.6 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht
rechtzeitig zahlen?

Verzug
C.6.1 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig,
geraten Sie ohne weitere Zahlungsaufforderung in Verzug.
Ein Verzug tritt nicht ein, wenn die Zahlung aufgrund eines
Umstands unterbleibt, den Sie nicht verschuldet haben. Im
Verzugsfall sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

Fristsetzung
C.6.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig,
können wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist
muss mindestens zwei Wochen betragen.

Kein Versicherungsschutz bei erfolglosem Fristablauf
C.6.3 Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der ge-
setzten Zahlungsfrist eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungs-
falles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. Voraus-
setzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
C.6.4 Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können
wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen,
Zinsen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist,
dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die Kündi-
gung bereits gleichzeitig mit der Fristsetzung erklären. Sie
wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn
Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in
Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge werden wir Sie eben-
falls hinweisen.

Fortbestand der Versicherung bei Zahlung des Beitrags
nach Kündigung
C.6.5 Sie können den angeforderten Betrag auch
dann noch bezahlen, wenn unsere Kündigung wirksam
geworden ist. Diese Zahlung können Sie nur innerhalb ei-

nes Monats nach der Kündigung oder, wenn die Kündigung
bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, inner-
halb eines Monats nach Fristablauf vornehmen. Zahlen Sie
innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündigung unwirk-
sam und der Vertrag besteht fort. Für Versicherungsfälle,
die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zah-
lung eintreten, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

C.7 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel

Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten
Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwech-
sel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für
Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.6
an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden
Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes nach
B.2.4. Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben
sein:

- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen
Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des an-
deren Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate
vergangen und

- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge
sind gleich.

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nicht-
zahlung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr ent-
sprechend C.5.2 Abs. 2 verlangen.

C.8 Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund
§ 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber ei-
nem Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages
zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den
Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte
nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben
unberührt

D Welche Pflichten haben Sie beim Ge-
brauch des Fahrzeugs?

D.1 In der Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief-
und Kfz-Unfallversicherung:

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versiche-
rungsvertrag angegebenen Zweck verwendet werden.

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie oder eine mitver-
sicherte Person es nicht wissentlich ermöglichen, dass das
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht
wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug
auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der vorge-
schriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen
Sie oder eine mitversicherte Person das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung:

Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht von einem Fahrer ge-
fahren werden, der durch den Genuss alkoholischer Ge-
tränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen
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Sie oder eine mitversicherte Person das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer fahren lassen, der durch den Genuss
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mit-
tel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Wir können Ihnen die Verletzung dieser Pflicht nicht ent-
gegenhalten, soweit Sie durch den Versicherungsfall als
Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat,
selbst geschädigt wurden.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-
Unfallversicherung besteht für solche Fahrten nach
A.2.8.1, A.3.11.1, A.4.11.2 kein oder eingeschränkter Ver-
sicherungsschutz.

Nicht genehmigte Rennen
D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstal-
tungen und den dazugehörigen Übungsfahrten verwendet
werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt und die behördlich nicht geneh-
migt sind.

Hinweis: Behördlich genehmigte Rennen sind vom Versi-
cherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in
der Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfallversicherung
besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.8.2, A.3.11.2,
A.4.11.3 kein Versicherungsschutz.

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser
Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und
D.2 geregelten Pflichten haben Sie keinen Versicherungs-
schutz.

Verletzen Sie eine dieser Pflichten grob fahrlässig, sind
wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. Die Kürzung
richtet sich nach der Schwere Ihres Verschuldens. Eine
Kürzung unterbleibt, wenn Sie nachweisen, dass keine
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

D.3.2 Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie
uns nachweisen, dass die Verletzung der Pflicht

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Lei-
stungspflicht

ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig
verletzt haben.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich
aus D.3.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskür-
zung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber
auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt.
Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versiche-
rungssummen die in Deutschland geltenden Mindestver-
sicherungssummen.

Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer
von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise
leistungsfrei sind.

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug
durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind
wir vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei.

E Welche Pflichten haben Sie im
Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

Anzeigepflicht
E.1.1 Jedes Schadenereignis, welches zu einer Leis-
tung durch uns führen kann, müssen Sie uns innerhalb ei-
ner Woche anzeigen.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft
oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit dem
Schadenereignis, müssen Sie uns dies und den Fortgang
des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) un-
verzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schaden-
ereignis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3 Sie müssen alles zu tun, was zur Aufklärung des
Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des
Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten müssen und dass Sie den Unfallort nicht ver-
lassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu
ermöglichen.

Unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erfor-
derlichen Weisungen müssen Sie befolgen.

Schadenminderungspflicht
E.1.4 Sie müssen bei Eintritt eines Schadenereignis-
ses nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen.

Dabei müssen Sie unsere Weisungen, soweit für Sie zu-
mutbar, befolgen.

E.2 Was Sie zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung beachten müssen

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht,
müssen Sie uns dies innerhalb einer Woche nach der Er-
hebung des Anspruches anzuzeigen.

Anzeige von Kleinschäden
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussicht-
lich nicht mehr als 500 Euro beträgt, selbst regulieren oder
regulieren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst
anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend
gemacht (z.B. Klage, Mahnbescheid), müssen Sie uns dies
unverzüglich anzeigen.

E.2.4 Die Führung des Rechtsstreits müssen Sie uns
überlassen. Wir beauftragen gegebenenfalls auch in Ihrem
Namen einen Rechtsanwalt. Sie müssen diesem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte er-
teilen und angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen.

Bei drohendem Fristablauf
E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Frist-
ablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen
einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde
fristgerecht den erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.3 Was Sie zusätzlich in der Kaskoversicherung
beachten müssen

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des
Fahrzeugs
E.3.1 Eine Entwendung des Fahrzeugs sind müssen
Sie uns abweichend von E.1.1 unverzüglich und schriftlich
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anzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unter-
schrieben sein.

Einholen unserer Weisung
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur
des Fahrzeuges müssen Sie unsere Weisung einholen,
soweit die Umstände dies gestatten, und diese zu befol-
gen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.3.3 Übersteigt ein Diebstahl-, Brand- oder ein Wild-
schaden den Betrag von 500,00 Euro, müssen Sie das
Schadenereignis unverzüglich der Polizei anzeigen.

E.4 Was Sie zusätzlich beim Autoschutzbrief be-
achten müssen

Einholen unserer Weisung
E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen
müssen Sie unsere Weisung einholen, soweit die Umstän-
de dies gestatten, und zu befolgen, soweit Ihnen dies zu-
mutbar ist.

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht
E.4.2 Sie müssen uns jede zumutbare Untersuchung
über die Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang unserer Leistungspflicht gestatten und Original-
belege zum Nachweis der Schadenhöhe vorlegen. Die be-
handelnden Ärzte müssen Sie ggf. von der Schweigepflicht
entbinden.

E.5 Was Sie zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
beachten müssen

Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
E.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Per-
son zur Folge, müssen die aus dem Versicherungsvertrag
Begünstigten uns dies innerhalb von 48 Stunden melden,
auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das
Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu las-
sen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der
Schweigepflicht
E.5.2 Nach einem Unfall müssen Sie

a unverzüglich einen Arzt hinzuziehen,

b den ärztlichen Anordnungen nachkommen,

c die Unfallfolgen möglichst mindern,

d darauf hinwirken, dass von uns angeforderte Berichte
und Gutachten alsbald erstellt werden,

e sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen
lassen, wobei wir die notwendigen Kosten, einschließ-
lich eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls, tra-
gen,

f Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt
oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-
rungsträger und Behörden von der Schweigepflicht im
Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz ent-
binden und ermächtigen, uns alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität
E.5.3 Bitte beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für
die Feststellung und Geltendmachung der Invalidität nach
A.4.5.1.

E.6 entfällt

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser
Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1bis E.6
geregelten Pflichten, so besteht kein Versicherungsschutz.

Verletzen Sie eine dieser Pflichten grob fahrlässig, dürfen
wir unsere Leistung entsprechend der Schwere Ihres Ver-
schuldens zu kürzen. Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie
nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

E.7.2 Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie
uns nachweisen, dass die Verletzung der Pflicht

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalls

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Lei-
stungspflicht

ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig
verletzt haben.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung
E.7.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich
aus E.6.1. ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskür-
zung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber
auf jeweils 2.500 Euro beschränkt.

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenmin-
derungspflicht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in be-
sonders schwerwiegender Weise verletzt (insbesondere
bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener
Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns
gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf jeweils
5.000 Euro.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung
E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich
oder einem anderen dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils
vollständig frei.

E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig
Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre Pflicht
nach E2.4, uns die Führung eines Rechtsstreits zu über-
lassen, und führt dies zu einer rechtskräftigen Entschei-
dung, die über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage
geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, sind
wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns
zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen
E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Ihre Pflichten nach E.1 und E.2 gelten anstelle der verein-
barten Versicherungssummen die in Deutschland gel-
tenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

F Rechte und Pflichten der mitversicher-
ten Personen

Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Alle für Sie geltenden Bestimmungen werden
auf mitversicherte Personen sinngemäß angewendet.

Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag steht ausschließlich Ihnen als Versiche-
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rungsnehmer zu, wenn nichts anderes geregelt ist. Eine
solche andere Regelungen enthält z.B. A.1.2 zur Geltend-
machung von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung.

Auswirkungen einer Pflichtverletzung durch Sie auf mit-
versicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung
zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mit-
versicherten Personen.

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung: Mitversicherten Personen gegenüber können wir
uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der
Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in der
Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese
Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infol-
ge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur
Leistung verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten
Versicherungssummen die in Deutschland geltenden ge-
setzlichen Mindestversicherungssummen. Entspre-
chendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten
Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie
bleibt auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G Laufzeit, Ende und Kündigung des Ver-
trags, Veräußerung des Fahrzeugs

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die vereinbarte Vertragsdauer ist im Versiche-
rungsschein angegeben. Ist eine Vertragsdauer von we-
niger als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zum
vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung
bedarf.

Stillschweigende Vertragsverlängerung
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem
Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf um je-
weils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Ver-
trag kündigen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit
nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr
vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu
einem bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines
jeden Jahres, beginnen zu lassen.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den
Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam,
wenn sie uns spätestens einen Monat vor Ablauf vorliegt.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versiche-
rungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit
ihrem Zugang bei uns wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses
können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss
uns innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung vorliegen.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss uns die Kündi-
gung innerhalb eines Monats nachdem wir unsere Leis-
tungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben
vorliegen.

Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außer-
dem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den

Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils
kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ablauf des Vertrags, wirksam werden soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung
des Fahrzeugs
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es
zwangsversteigert, geht der Versicherungsvertrag nach
G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, oder, wenn er von der bestehenden Versicherung
nichts weiß, innerhalb eines Monats nachdem er davon
erfahren hat zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen,
ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum Ablauf des
Vertrags endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine
neue Versicherung ab und legt für diese bei der Zulas-
sungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, gilt
dies automatisch als Kündigung des übergegangenen
Vertrags. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Ver-
sicherung wirksam.

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpas-
sungsrechts nach J.1 den Beitrag, können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nachdem Sie unsere Mitteilung
über die Beitragserhöhung erhalten haben kündigen. Die
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam gewor-
den wäre.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahr-
zeugs
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahr-
zeugs nach K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um
mehr als 10%, können Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nachdem Sie unsere Mitteilung hierzu erhalten
haben ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

Kündigungsrecht bei Veränderung des Schadenfreiheits-
rabatt- Systems
G.2.9 Ändern wir das Schadenfreiheitsrabatt-System
nach J.4 können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nachdem Sie unsere Änderungsmitteilung erhalten haben
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung.

Kündigungsrecht bei Bedingungsänderung
G.2.10 Ändern wir aufgrund unseres Bedingungsan-
passungsrechts nach N unsere Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, können Sie den Versicherungsvertrag
innerhalb eines Monats nachdem wir Sie über die Ände-
rung informiert haben kündigen. Die Kündigung ist sofort
wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Bedingungsänderung wirksam wird.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den
Versicherungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam,
wenn sie Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf vor-
liegt.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2 Wir dürfen einen vorläufigen Versicherungs-
schutz kündigen. Die Kündigung wird zwei Wochen nach
ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.
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Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses
können wir den Vertrag kündigen. Die Kündigung muss
Ihnen innerhalb eines Monats nach Beendigung der Ver-
handlungen über die Entschädigung vorliegen.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung muss Ihnen die Kündi-
gung innerhalb eines Monats nachdem wir unsere Leis-
tungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt haben
vorliegen.

Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des
Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen. Außer-
dem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den
Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft
des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils
kündigen.

Unsere Kündigung wird einen Monat nachdem Sie sie er-
halten haben wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag
zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer Mahnung nicht
innerhalb der zweiwöchigen Frist nach C.6.2 gezahlt, kön-
nen wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Un-
sere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie den Folgebei-
trag einschließlich Kosten und Zinsen innerhalb eines
Monats, nachdem Sie die Kündigung erhalten haben, be-
zahlen (siehe auch C.6.4).

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des
Fahrzeugs
G.3.5 Verletzen Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch
des Fahrzeugs nach D, können wir innerhalb eines Monats,
nachdem wir von der Verletzung erfahren haben, den
Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt haben.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahr-
zeugs
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahr-
zeugs nach K.4, können wir den Vertrag mit sofortiger
Wirkung kündigen. Können Sie nachweisen, dass die Än-
derung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat
nachdem Sie sie erhalten haben wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung
des Fahrzeugs
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung
des versicherten Fahrzeugs nach G.7 können wir dem Er-
werber gegenüber kündigen. Wir müssen die Kündigung
innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt erklären, zu dem
wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung er-
fahren. Unsere Kündigung wird einen Monat nachdem der
Erwerber sie erhalten hat wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten

G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief-
und Kfz-Unfallversicherung sind jeweils rechtlich selb-
ständige Verträge. Die Kündigung eines dieser Verträge
berührt das Fortbestehen der anderen Verträge deshalb
nicht.

G.4.2 Sie und wir dürfen bei Vorliegen eines Kündi-
gungsanlasses in einer Versicherung die gesamte Kfz-
Versicherung, d.h. alle Verträge für das Fahrzeug kündi-
gen.

G.4.3 Kündigen wir unter mehreren für das Fahrzeug
abgeschlossenen Versicherungen nur eine und teilen Sie
uns innerhalb von zwei Wochen nachdem Sie unsere
Kündigung erhalten haben mit, dass Sie mit einer Fort-

setzung der anderen, ungekündigten Versicherungen nicht
einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versicherung für
das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entsprechend für
uns, wenn Sie von mehreren nur eine Versicherung kün-
digen.

G.4.4 Kündigen Sie oder wir nur die Autoschutzbrief-
versicherung gelten G.4.2 und G.4.3 nicht.

G.5 Form und Zugang der Kündigung

Alle Kündigungen müssen schriftlich erklärt werden und
sind nur wirksam, wenn sie der anderen Vertragspartei
innerhalb der jeweiligen Frist vorliegen. Die von Ihnen er-
klärte Kündigung muss unterschrieben sein. Eine Kündi-
gung per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung

Bei einer Kündigung, die vor Ablauf des Versicherungs-
jahres wirksam wird, steht uns der auf die Zeit des Versi-
cherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu be-
achten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, so geht zum Zeit-
punkt des Eigentumsübergangs die Versicherung auf den
Erwerber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversiche-
rung.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag
an die Risikoverhältnisse beim Erwerber anzupassen.
Hierzu muss der Erwerber uns die Informationen geben,
die wir auch beim Neuabschluss eines Vertrages verlan-
gen würden. Das gilt auch für die Schadenfreiheitsklasse
des Erwerbers, die anhand seines ggf. vom Vorversicherer
bestätigten bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird.
Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang
der Versicherung folgt.

G.7.3 Den Versicherungsbeitrag des laufenden Versi-
cherungsjahres können wir von Ihnen oder vom Erwerber
verlangen.

Anzeige der Veräußerung
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die
Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen.
Unterbleibt die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen
des § 97 VVG der Verlust des Versicherungsschutzes.

Kündigung des Vertrages
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber
nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kün-
digen.

Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 werden ent-
sprechend angewendet, wenn Ihr Fahrzeug zwangsver-
steigert wird.

G.8 Wagniswegfall

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z.B. Fahr-
zeugverschrottung), steht uns der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagniswegfall erfahren.
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H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzei-
chen, Fahrten mit ungestempelten
Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb
gesetzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt wieder
zugelassen werden, wird dadurch der Versicherungsver-
trag nicht beendet.
H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruhever-
sicherung über, wenn die Zulassungsbehörde uns die Au-
ßerbetriebsetzung mitteilt, es sei denn, die Außerbetrieb-
setzung beträgt weniger als zwei Wochen oder Sie ver-
langen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen
Versicherungsschutzes.
H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten
nicht für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (z.B.
Mofas), Wohnwagenanhängern sowie bei Verträgen mit
ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

Umfang der Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung haben
Sie während der Dauer der Außerbetriebsetzung einge-
schränkten Versicherungsschutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst

- die Kfz-Haftpflichtversicherung,

- die Kfz-Teilkaskoversicherung, wenn für das versicher-
te Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetriebsetzung eine
Voll- oder Teilkaskoversicherung bestand.

Keinen Ruheversicherungsschutz haben Sie in der Insas-
sen-Unfallversicherung und beim Schutzbrief.

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H.1.5 Während der Ruheversicherung müssen Sie,
das Fahrzeug in einem Einstellraum (z.B. Einzel- oder
Sammelgarage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz
(z.B. abgeschlossener Hofraum) nicht nur vorübergehend
abstellen. Sie dürfen das Fahrzeug nicht außerhalb dieser
Räumlichkeiten gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflich-
ten), sind wir unter den in D.3 genannten Voraussetzungen
leistungsfrei.

Wiederanmeldung
H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zuge-
lassen (Ende der Außerbetriebsetzung), lebt der ur-
sprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das Ende der
Außerbetriebsetzung müssen Sie uns unverzüglich anzei-
gen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversiche-
rung enden 18 Monate nach der Außerbetriebsetzung,
ohne dass Sie oder wir kündigen müssen.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Beste-
hens der Ruheversicherung mit einer Versicherungsbe-
stätigung eines anderen Versicherers wieder an, dürfen
wir den Vertrag fortsetzen und den anderen Versicherer
auffordern, seinen Vertrag aufzuheben.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkenn-
zeichen?

H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzei-
chen zugelassen sind, haben Sie den vertraglich verein-
barten Versicherungsschutz während des auf dem amt-
lichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversiche-
rungsschutz nach H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison, haben Sie
innerhalb des für den Halter zuständigen Zulassungsbe-
zirks und eines angrenzenden Bezirks in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz, wenn Sie diese
Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren
oder wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung
oder Abgasuntersuchung durchführen.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung
und beim Autoschutzbrief
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim
Autoschutzbrief besteht Versicherungsschutz auch für
Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen Dies
gilt nicht für Fahrten, für die Sie ein rotes Kennzeichen
oder ein Kurzzeitkennzeichen benötigen.

Was sind Zulassungsfahrten?
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusam-
menhang mit dem Zulassungsverfahren innerhalb des für
den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines an-
grenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt werden. Das
sind Rückfahrten von der Zulassungsbehörde nach Ent-
fernung der Stempelplakette. Außerdem sind Fahrten zur
Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung
oder Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert, wenn
die Zulassungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kenn-
zeichen zugeteilt hat.

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen)

In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung
richtet sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse
und der sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem
Schadenverlauf. Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.

Ein Versicherungsvertrag, bei dem die Voraussetzungen
für die Einstufung in eine SF-Klasse nicht gegeben sind,
wird in die SF-Klasse 0 eingestuft.

I.2 Fahrzeuge ohne Schadenfreiheitsklassen

Für folgende Fahrzeuge gibt es keine Schadenfreiheits-
klassen: Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, Son-
derfahrzeuge jeder Art (ausgenommen Krankenwagen),
Arbeitsmaschinen, Anhänger, Auflieger, Wechselauf-
bauten jeder Art, Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen,
Fahrzeuge mit roten Kennzeichen (außerhalb einer Versi-
cherung für Wagnisse des Kfz-Handels und -Handwerks)
und Selbstfahrervermietfahrzeuge.

I.3 Jährliche Neueinstufung

Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres
nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalender-
jahr neu ein. Maßgeblich für die Zuordnung eines Scha-
denereignisses zu einem Kalenderjahr ist der Tag der
Schadenmeldung bei uns.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung

Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im
neuen Kalenderjahr. Soweit Sie bereits niedrigere oder
höhere Beiträge gezahlt haben, müssen Sie den Unter-
schiedsbetrag nachzahlen oder erhalten ihn von uns er-
stattet.

I.3.2 Bessereinstufung bei schadenfreiem Verlauf

Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei
verlaufen und hat der Versicherungsschutz während die-
ser Zeit ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in die
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nächstbessere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im
Anhang 1 eingestuft.

I.3.3 Bessereinstufung bei Saisonkennzeichen

Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzei-
chen zugelassen (siehe H.2), stufen wir Ihren Vertrag bei
schadenfreiem Verlauf nur dann nach I.3.2 besser ein,
wenn die Saison mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.4 Bessereinstufung bei Verträgen mit Klassen
½, S, 0 oder M

Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Ka-
lenderjahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren
Vertrag aus der SF- Klasse ½, S, 0 oder M bei schaden-
freiem Verlauf in die SF-Klasse 1 ein. Hat Ihr Vertrag in der
Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres mit ei-
ner Einstufung in SF-Klasse ½ oder 0 begonnen und be-
stand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate
Versicherungsschutz, stufen wir ihn bei schadenfreiem
Verlauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres wie
folgt ein:

von SF-Klasse ½ nach SF-Klasse 1,
von SF-Klasse 0 nach SF-Klasse ½.

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

Sind zu Ihrem Vertrag während eines Kalenderjahres
Schäden angefallen, stufen wir ihn nach der jeweiligen
Tabelle in Anhang 1 zurück. Maßgeblich für die Zuordnung
eines Schadenereignisses zu einem Kalenderjahr ist der
Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbela-
steter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf

I.4.1.1 Als schadenfrei gilt Ihr Vertrag, wenn der Ver-
sicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalender-
jahres ununterbrochen bestanden hat und Sie uns in die-
ser Zeit bzw. bis zum 10.01. des Folgejahres kein Scha-
denereignis gemeldet haben, für das wir Entschädigungen
leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen
nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt
der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn

a wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungs-
unternehmen untereinander oder mit Sozialversiche-
rungsträgern oder wegen der Ausgleichspflicht auf-
grund einer Mehrfachversicherung Entschädigungen
leisten oder Rückstellungen bilden oder

b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei
auf die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren
auflösen, ohne eine Entschädigung geleistet zu haben
oder

c der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns
unsere Entschädigung in vollem Umfang erstattet oder

d wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadener-
eignis, das unter die Teilkaskoversicherung fällt, Ent-
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder

e Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in An-
spruch nehmen, weil eine Person mit einer gesetzlich
vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung für das
Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet, Sie
aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen
Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz
ganz oder teilweise versagt hat oder

f es sich lediglich um Entschädigungungen oder Rück-
stellungen für Schäden nach A.1.1.6 (Führen fremder
Fahrzeuge im Ausland) handelt.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.4.2.1 Als schadenbelastet gilt Ihr Vertrag, wenn Sie
uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere
Schadenereignisse melden, für die wir Entschädigungen
leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon aus-
genommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung
zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in einem fol-
genden Kalenderjahr Entschädigungen oder bilden Rück-
stellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren Vertrag
zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück.

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

Freiwillige Rückerstattung unserer Entschädigung
I.5.1 Sie können in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkas-
koversicherung eine Rückstufung Ihres Vertrages ver-
meiden, wenn Sie uns unsere Entschädigungsleistung
freiwillig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Ver-
pflichtung zurückerstatten.

Erhalten wir einen Teil der geleisteten Schadenaufwen-
dungen von einem Dritten zurückerstattet, wird der Ver-
trag als schadenfrei behandelt, wenn Sie uns die verblei-
benden Aufwendungen zurückerstatten.

Unterrichtung über die Höhe unserer Entschädigung in der
Kfz-Haftpflichtversicherung
I.5.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung unterrichten
wir Sie nach Abschluss der Schadenregulierung über die
Höhe unserer Zahlung an den Geschädigten, wenn diese
nicht mehr als 500 Euro beträgt. Haben wir Sie über den
Abschluss der Schadenregulierung und über die Höhe des
Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im
Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine
weitere Entschädigung leisten, erhöht sich der Erstat-
tungsbetrag nicht.

Antrag innerhalb von 6 Monaten
I.5.3 Den Antrag auf Freistellung des Versicherungs-
vertrags von dem gemeldeten Schaden müssen Sie in der
Kfz-Haftpflichtversicherung binnen 6 Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung über die Höhe unserer Entschädi-
gungsleistung, in der Vollkaskoversicherung binnen 6 Mo-
naten nach Erhalt der Entschädigungsleistung stellen.

I.6 Berücksichtigung eines Schadenverlaufs

I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf be-
rücksichtigt?

Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags wird bei der
Einstufung des Vertrages für das versicherte Fahrzeug
unter den Voraussetzungen nach I.6.2 und I.6.3 in fol-
genden Fällen berücksichtigt:

Fahrzeugwechsel
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle
eines anderen Fahrzeugs angeschafft.

Rabatttausch
I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug
noch ein anderes Fahrzeug und veräußern dieses oder
setzen es ohne Ruheversicherung außer Betrieb und be-
antragen die Berücksichtigung des Schadenverlaufs aus
dem für dieses Fahrzeug bestehenden Versicherungsver-
trag.

Schadenverlauf einer anderen Person
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde
überwiegend von Ihnen gefahren und Sie beantragen die
Berücksichtigung des Schadenverlaufs bei der Einstufung
Ihres Vertrages.
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Versichererwechsel
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen
Versicherer zu uns gewechselt.

I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Berück-
sichtigung?

Für die Berücksichtigung eines Schadenverlaufs gelten
folgende Voraussetzungen:

Fahrzeuggruppe
I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schaden-
verlauf übertragen wird, gehören derselben Fahrzeug-
gruppe an, oder das Fahrzeug, dessen Schadenverlauf
berücksichtigt wird, gehört einer höheren Fahrzeuggruppe
an als das Fahrzeug, auf das er übertragen wird.

a Untere Fahrzeuggruppe:

Pkw, Leichtkrafträder/-roller, Krafträder/-roller, Trikes,
Quads (mit Ausnahme von Fahrzeugen, die ein Versi-
cherungskennzeichen führen müssen), Campingfahr-
zeuge, Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse, Kran-
kenwagen.

b Mittlere Fahrzeuggruppe:

Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werk-
verkehr außer Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse.

c Obere Fahrzeuggruppe:

Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr
außer Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse, Kraftom-
nibusse sowie die Sonderfahrzeuge außer Kranken-
wagen.

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-
Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung
I.6.2.2 Wir berücksichtigen die Schadenverläufe in der
Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung nur ge-
meinsam.

Zusätzliche Regelung für die Berücksichtigung des Scha-
denverlaufs aus dem Vertrag einer anderen Person
nach I.6.1.3
I.6.2.3 Wir berücksichtigen den Schadenverlauf aus
dem Vertrag einer anderen Person nur für den Zeitraum,
in dem das Fahrzeug der anderen Person überwiegend
von Ihnen gefahren wurde, und unter folgenden Voraus-
setzungen:

a Es handelt sich bei der anderen Person um

- Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspart-
ner, Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Lebenspartner oder

- Eltern, Kinder, Großeltern, Geschwister, Enkel,
Schwiegereltern und Schwiegerkinder oder

- eine juristische Person.

b Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der
anderen Person überwiegend von Ihnen gefahren wur-
de glaubhaft; hierzu gehört insbesondere

- eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der an-
deren Person; ist die andere Person verstorben, ist
die Erklärung durch Sie ausreichend;

- die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum
Nachweis dafür, dass Sie für den entsprechenden
Zeitraum im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
waren;

c die andere Person ist mit der Berücksichtigung ihres
Schadenverlaufs bei der Einstufung Ihres Vertrages
einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheits-
rabatt in vollem Umfang auf;

d die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch
Sie liegt bei der Berücksichtigung nicht mehr als ein
Jahr zurück.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versi-
cherungsschutzes auf den Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Berücksichtigung
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungs-
schutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen au-
ßerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, Veräußerung,
Risikowegfall) gilt:

a Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate,
berücksichtigen wir den Schadenverlauf, als wäre der
Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.

b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate und
höchstens sieben Jahre, berücksichtigen wir den
Schadenverlauf, wie er vor der Unterbrechung be-
stand.

c Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, be-
rücksichtigen wir den schadenfreien Verlauf nicht.

Sofern neben einer Rückstufung aufgrund einer Unterbre-
chung von mehr als einem Jahr gleichzeitig der Vertrag
aufgrund einer Schadenmeldung zurückzustufen ist, ist
zunächst die Rückstufung aufgrund des Schadens, danach
die Rückstufung aufgrund der Unterbrechung vorzuneh-
men.

Im Folgejahr nach der Übernahme
I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalen-
derjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach des-
sen Schadenverlauf und danach, wie lange der Versiche-
rungsschutz in dem Kalenderjahr der Berücksichtigung
bestand:

a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der
Berücksichtigung mindestens sechs Monate, wird der
Vertrag entsprechend seines Verlaufs so eingestuft,
als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden.

b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der
Berücksichtigung weniger als sechs Monate, unter-
bleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.6.4 Berücksichtigung des Schadenverlaufs nach
Betriebsübergang

Haben Sie einen Betrieb samt den zugehörigen Fahr-
zeugen übernommen, berücksichtigen wir den Schaden-
verlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden Vorausset-
zungen:

- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Berücksich-
tigung des Schadenverlaufs bei der Einstufung Ihrer
Verträge einverstanden und gibt damit den Schaden-
freiheitsrabatt in vollem Umfang auf,

- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme
des Betriebs die bisherige Risikosituation nicht verän-
dert hat.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs

I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und
der Vollkaskoversicherung können nur gleichzeitig und
gemeinsam zu einem anderen Vertrag berücksichtigt
werden.

I.7.2 Wird der Schadenverlauf Ihres Vertrags auf Ih-
ren Wunsch oder mit Ihrer Zustimmung zu einem anderen
Vertrag berücksichtigt, stufen wir Ihren Vertrag in die
SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung nach I.2 bekom-
men hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der SF-Klasse M
oder S, bleibt diese Einstufung bestehen.
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I.7.3 Wir sind berechtigt, den sich durch die Umstel-
lung Ihres Vertrags nach I.7.2 ergebenden Mehrbeitrag
nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

I.8.1 Bei Berücksichtigung eines Schadenverlaufs
dürfen wir uns vom Vorversicherer folgende Auskünfte
geben lassen:

- Art und Verwendung des Fahrzeugs,

- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,

- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht-
und der Vollkaskoversicherung,

- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des
Fahrzeugs, die sich noch nicht auf dessen letzte Neu-
einstufung ausgewirkt haben,

- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb
von drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden
sind, ohne dass Zahlungen geleistet worden sind und

- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits ent-
sprechende Auskünfte erteilt worden sind.

Wir sind berechtigt, nach Abschluss eines Vertrags den im
Antrag genannten Schadenfreiheitsrabatt ab Vertragsbe-
ginn entsprechend Ihrem vom Vorversicherer bestätigten
Schadenverlauf zu ändern.

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags
in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr
Fahrzeug bei einem anderen Versicherer, sind wir be-
rechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage die in I.8.1
genannten Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versi-
cherten Fahrzeug zu geben.

Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen
Schadenverlauf. Sondereinstufungen werden nicht be-
rücksichtigt.

J Beitragsänderung aufgrund tariflicher
Maßnahmen

J.1 Neukalkulation des Beitrags

Jährliche Neukalkulation in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung
J.1.1 Wir sind berechtigt, den Beitrag in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung während der Vertragslaufzeit neu zu
kalkulieren. Bei der Kalkulation werden die Kfz-Haft-
pflichtversicherungsverträge der Allianz Versicherungs-
AG, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
einen gleichartigen Risikoverlauf erwarten lassen, zu-
sammengefasst. Dabei müssen wir die anerkannten
Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versiche-
rungstechnik beachten und können die statistischen Er-
kenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. und die Ermittlungen des unab-
hängigen Treuhänders zu den Typ- und Regional-Statisti-
ken berücksichtigen. Der neu kalkulierte Beitrag wird ab
Beginn der nächsten Versicherungsperiode wirksam. Der
Ansatz für Gewinn sowie individuelle Beitragszu- und -ab-
schläge bleiben von der Neukalkulation des Beitrags un-
berührt. Die Beiträge nach dem neu kalkulierten Tarif
dürfen nicht höher sein als die Beiträge für neu abzu-
schließende Verträge mit entsprechenden Angaben für die
Beitragsermittlung, Deckungsumfang und Versicherungs-
bedingungen.

Beitragsabsenkung bei niedrigerem Beitrag
J.1.2 Ergibt die Neukalkulation nach J.1.1 einen nied-
rigeren als den bisherigen Beitrag, müssen wir den bishe-
rigen Beitrag absenken.

Mitteilung von Beitragserhöhung und Kündigungsrecht
J.1.3 Erhöht sich infolge der Neukalkulation nach J.1.1
der Beitrag, müssen wir Ihnen spätestens einen Monat vor
Wirksamwerden der Beitragserhöhung unter Hinweis auf
Ihr Kündigungs- und Umwandlungsrecht nach J.2 schrift-
lich darstellen, wie sich der neue Beitrag von dem Beitrag
unterscheidet, den Sie ohne die Neukalkulation zahlen
müssten.

J.1.4 Wir können bei der Darstellung des Beitragsun-
terschiedes auch Beitragsänderungen aufgrund Änderung
des SF-Klassen-Systems nach J.4 einbeziehen, wenn die-
se gleichzeitig mit der Neukalkulation wirksam werden.

Jährliche Neukalkulation in der Kaskoversicherung
J.1.5 Wir sind berechtigt, in der Kaskoversicherung
den Beitrag während der Vertragslaufzeit neu zu kalkulie-
ren. Die Regelungen gemäß J.1.1 bis J.1.4 gelten entspre-
chend.

J.2 Kündigungsrecht und Umwandlungsrecht

Kündigungsrecht
J.2.1 Erhöht sich Ihr Beitrag in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung durch eine Änderung nach J.1, dürfen Sie
Ihren Vertrag nach G.2.7 kündigen. Werden mehrere Än-
derungen gleichzeitig wirksam, so dürfen Sie nur kündi-
gen, wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitrags-
erhöhung führen.

Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

Umstellung auf aktuellen Tarif
J.2.2 Anstatt zu kündigen, können Sie verlangen,
dass der Vertrag auf den Deckungsumfang und den Tarif
wie bei einem neu abgeschlossenen Vertrag umgestellt
wird.

Umwandlungsrecht in der Kaskoversicherung
J.2.3 In der Kaskoversicherung können Sie außerdem
verlangen, dass, soweit die Kaskoversicherung betroffen
ist, eine andere Selbstbeteiligung gilt oder eine Vollkas-
koversicherung in eine Teilkaskoversicherung umgewan-
delt wird. Für umgestellte bzw. umgewandelte Verträge
gelten die Beiträge und Bedingungen wie bei einem Neu-
abschluss.

J.3 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in
der Kfz-Haftpflichtversicherung

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den
Beitrag zu erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes,
einer Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflich-
tet werden, den Leistungsumfang oder die Versiche-
rungssummen zu erhöhen.

J.4 Änderung des SF-Klassen-Systems

Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für die SF-Klassen
nach Abschnitt I und Anhang 1 zu ändern, wenn diese Än-
derungen ein angemessenes Verhältnis von Versiche-
rungsbeitrag und Versicherungsleistung gewährleisten
und den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsma-
thematik und der Versicherungstechnik entsprechen.

Änderungen des SF-Klassen-Systems finden vom Beginn
der nächsten Versicherungsperiode an Anwendung. Wir
können die Änderung des SF-Klassen-Systems mit einer
Neukalkulation des Beitrags nach J.1 verbinden.

Wir müssen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat
vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie
schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach G.2.9 zu beleh-
ren.
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K Beitragsänderung aufgrund eines bei
Ihnen eingetretenen Umstands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts

Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Scha-
denfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern.

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberech-
nung

Welche Änderungen werden berücksichtigt?
K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags
ein im Versicherungsschein unter der Überschrift „Bei der
Beitragsberechnung berücksichtigte Merkmale” aufge-
führtes Merkmal zur Beitragsberechnung, berechnen wir
den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder
zu einer Beitragserhöhung führen.

Auswirkung auf den Beitrag
K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

K.3 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur
Beitragsberechnung

Anzeige von Änderungen
K.3.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein
unter der Überschrift „Bei der Beitragsberechnung be-
rücksichtigte Merkmale” aufgeführten Merkmals zur Bei-
tragsberechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
K.3.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei
Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur Beitragsbe-
rechnung zutreffen. Auf Anforderung müssen Sie uns ent-
sprechende Bestätigungen oder Nachweise vorlegen.

Folgen von unzutreffenden Angaben
K.3.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merk-
malen zur Beitragsberechnung gemacht oder Änderungen
nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab Beginn des laufenden
Versicherungsjahres der Beitrag, der den tatsächlichen
Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.

K.3.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben
gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und
ist deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden,
müssen Sie zusätzlich zur Beitragserhöhung eine Ver-
tragsstrafe in Höhe des angepassten Jahresbeitrags zah-
len.

Folgen von Nichtangaben
K.3.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, für ein
Merkmal zur Beitragsberechnung Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen, schuldhaft nach einer Erinnerung
mit angemessener Fristsetzung nicht nach, wird der Bei-
trag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungs-
jahres nach den für dieses Merkmal ungünstigsten An-
gaben berechnet.

Folgen von verspäteten Angaben
K.3.6 Erbringen Sie die Bestätigung oder den Nach-
weis erst nach Ablauf der von uns gesetzten angemes-
senen Frist, gilt der Beitrag gemäß den nachträglich be-
stätigten oder nachgewiesenen Angaben erst zum Zeit-
punkt der Fälligkeit des Beitrags für das folgende Versi-
cherungsjahr.

K.4 Änderung der Art und Verwendung des Fahr-
zeugs

Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art
und Verwendung des Fahrzeugs, müssen Sie uns dies an-
zeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des
Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als
Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist.

Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag kün-
digen oder den Beitrag anpassen.

Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10%, können Sie
nach G.2.8 kündigen.

L Meinungsverschiedenheiten und Ge-
richtsstände

L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann
L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Ent-
scheidung nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit
uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis
geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für Ver-
sicherungen wenden:

Ombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Tel.: 0180 4224424 (0,24 Euro je Anruf)
Fax: 0180 4224425

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren
vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die
Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu
überprüfen.

Versicherungsaufsicht
L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden
oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertrags-
abwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zu-
ständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunterneh-
men unterliegen wir der Aufsicht der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53177 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Tel.: 0228 4108-0
Fax: 0228 4108-1550

Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schiedsstelle ist
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden
kann.

Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung
L.1.3 Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe
des Schadens in der Kaskoversicherung können Sie nach
A.2.9 einen Sachverständigenausschuss entscheiden las-
sen.

L.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
L.2.1 Sie können aus dem Versicherungsverhältnis
bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren Ge-
schäftssitz oder für unsere Sie betreuende Niederlassung
örtlich zuständig ist. Sie können auch bei dem deutschen
Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz
besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn Sie
eine juristische Person sind, bestimmt sich das zuständige
deutsche Gericht nach Ihrem Geschäftssitz.

Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände beste-
hen, können Sie Klagen auch dort erheben.
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Wenn wir Sie verklagen
L.2.2 Wir können Klagen aus dem Versicherungsver-
hältnis gegen Sie bei dem Gericht erheben, in dessen Be-
zirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder,
falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben. Wenn Sie eine juristische Person sind, bestimmt
sich das zuständige Gericht nach Ihrem Geschäftssitz.

Unbekannter Wohn- oder Geschäftssitz
L.2.3 Ist Ihr Wohnsitz im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung unbekannt und ist auch kein gewöhnlicher Aufent-
haltsort in Deutschland bekannt, können sowohl Sie als
auch wir Klagen im Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsverhältnis ausschließlich bei dem Gericht erheben,
das für unseren Geschäftssitz oder für unsere Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist. Dies gilt ent-
sprechend, wenn Sie eine juristische Person sind und Ihr
Geschäftssitz unbekannt ist.

Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb der Europäischen
Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
L.2.4 Haben Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung
Ihren Wohn- oder Geschäftssitz nicht in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union, Island, Norwegen oder der
Schweiz, können sowohl Sie als auch wir Klagen im Zu-
sammenhang mit dem Versicherungsverhältnis aus-
schließlich bei dem Gericht erheben, das für unseren Ge-
schäftssitz oder für unsere Sie betreuende Niederlassung
örtlich zuständig ist.

Schädigendes Ereignis im Ausland
L.2.5 Haben Sie bei Vertragsschluss Ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, und tritt
ein versichertes schädigendes Ereignis im Ausland ein, so
können Klagen in diesem Zusammenhang nur vor einem
deutschen Gericht erhoben werden.

Sie können Klagen an dem Gericht erheben, das für unse-
ren Geschäftssitz oder eine Sie betreuende deutsche Nie-
derlassung örtlich zuständig ist. Wahlweise können Sie
auch an dem Gericht klagen, das für Ihren deutschen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutsch-
land zuständig ist.

Haben Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, so kön-
nen wir nur an dem für diesen Ort zuständigen Gericht
Klage erheben. Haben Sie nach Vertragsschluss Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein anderes
Land verlegt, können wir an dem Gericht Klage erheben,
das für Ihren letzten uns bekannten deutschen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig ist.

M Zahlungsweise

M.1 Die Beiträge sind, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, Jahresbeiträge, die jährlich oder in halb- oder
vierteljährlichen bzw. monatlichen Teilzahlungen zu ent-
richten sind. Der Mindestbeitrag der halb-, vierteljähr-
lichen oder monatlichen Teilzahlung beträgt 15 Euro.

M.2 Bei Fahrzeugen, die mit einem Saisonkennzei-
chen zugelassen sind, ist die Hauptfälligkeit der erste Tag
der Saison. Sie müssen den Beitrag in einer Summe zur
Hauptfälligkeit oder in monatlichen Raten zu Beginn eines
jeden Saisonmonats zahlen.

N Unter welchen Voraussetzungen ist
eine Bedingungsanpassung zulässig?

Unwirksamkeit einer Klausel
N.1 Wenn eine Bestimmung in Versicherungsbedin-
gungen (Klausel)

- durch höchstrichterliche Entscheidung oder

- durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt

für unwirksam erklärt worden ist, dann sind wir berechtigt,
die betroffene Klausel zu ändern, zu ergänzen oder zu er-
setzen, wenn die Voraussetzungen der folgenden Absätze
vorliegen.

Klauseln, die angepasst werden können
N.2 Die Anpassung kommt nur in Betracht für Klau-
seln über Gegenstand und Umfang der Versicherung,
Ausschlüsse, Pflichten nach Vertragsschluss, Beitragsan-
passung, Vertragsdauer und Kündigung.

Ersatzlose Streichung der Klausel nicht interessengerecht
N.3 Die Anpassung setzt voraus, dass die gesetz-
lichen Vorschriften keine konkrete Regelung zur Füllung
der Lücke enthalten und dass die ersatzlose Streichung
der Klausel keine angemessene, den typischen Interessen
der Vertragspartner gerechte Lösung darstellt.

Inhalt der Neuregelung
N.4 Die Anpassung wird nach den Grundsätzen ei-
ner ergänzenden Vertragsauslegung vorgenommen. Das
bedeutet, dass die unwirksame Klausel durch die Rege-
lung ersetzt wird, welche die Vertragspartner als ange-
messene und ihren typischen Interessen gerechte Lösung
gewählt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Klausel
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt gewesen
wäre.

Anpassungsbefugnis bei Unwirksamkeit der Klausel eines
anderen Versicherers
N.5 Unter den oben genannten Voraussetzungen
haben wir eine Anpassungsbefugnis für im Wesentlichen
inhaltsgleiche Klauseln auch dann, wenn sich die gericht-
lichen oder behördlichen Entscheidungen gegen Klauseln
anderer Versicherer richten.

Durchführung der Bedingungsanpassung
N.6 Die angepassten Klauseln werden wir Ihnen in
Textform bekannt geben und erläutern. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach
Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf werden
wir Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich hinweisen. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerspruchs.

Widersprechen Sie fristgemäß, tritt die Anpassung nicht in
Kraft. Wir können dann innerhalb von sechs Wochen nach
Zugang des Widerspruchs den Versicherungsvertrag mit
einer Frist von acht Wochen zum Ende eines jeden Monats
kündigen, wenn für uns das Festhalten an dem Vertrag
ohne die Anpassung unzumutbar ist. Eine E-Mail erfüllt die
Schriftform nicht.
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Anhang 1: Tabellen zum Schadenfrei-
heitsrabatt-System

1. Pkw

1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien Schaden- Beitrags-
und ununterbrochenen freiheits- sätze in %
Verlaufs klasse (SF)  KH  FV

fünfundzwanzig und mehr
Kalenderjahre SF 25  30  30
vierundzwanzig Kalenderjahre SF 24  30  30
dreiundzwanzig Kalenderjahre SF 23  30  30
zweiundzwanzig Kalenderjahre SF 22  30  35
einundzwanzig Kalenderjahre SF 21  35  35
zwanzig Kalenderjahre SF 20  35  35
neunzehn Kalenderjahre SF 19  35  35
achtzehn Kalenderjahre SF 18  35  35
siebzehn Kalenderjahre SF 17  35  40
sechzehn Kalenderjahre SF 16  35  40
fünfzehn Kalenderjahre SF 15  40  40
vierzehn Kalenderjahre SF 14  40  40
dreizehn Kalenderjahre SF 13  40  45
zwölf Kalenderjahre SF 12  40  45
elf Kalenderjahre SF 11  45  45
zehn Kalenderjahre SF 10  45  50
neun Kalenderjahre SF 9  45  50
acht Kalenderjahre SF 8  50  55
sieben Kalenderjahre SF 7  50  60
sechs Kalenderjahre SF 6  55  60
fünf Kalenderjahre SF 5  55  65
vier Kalenderjahre SF 4  60  70
drei Kalenderjahre SF 3  70  80
zwei Kalenderjahre SF 2  85  85
ein Kalenderjahr SF 1 100 100

SF 1/2 140 115
S 155 -
0 230 125
M 245 160

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw

1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 25 SF 22 SF 4 SF 1 M
SF 24 SF 11 SF 4 SF 1 M
SF 23 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 22 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 21 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 20 SF 9 SF 3 SF 1 M
SF 19 SF 9 SF 3 SF 1 M
SF 18 SF 7 SF 3 SF 1 M
SF 17 SF 7 SF 2 SF 1/2 M
SF 16 SF 6 SF 2 SF 1/2 M
SF 15 SF 6 SF 2 SF 1/2 M
SF 14 SF 6 SF 2 SF 1/2 M
SF 13 SF 5 SF 2 SF 1/2 M
SF 12 SF 5 SF 1 S M
SF 11 SF 5 SF 1 S M
SF 10 SF 4 SF 1 S M
SF 9 SF 4 SF 1 S M
SF 8 SF 4 SF 1 S M
SF 7 SF 3 SF 1/2 S M
SF 6 SF 3 SF 1/2 M M
SF 5 SF 2 SF 1/2 M M
SF 4 SF 2 SF 1/2 M M
SF 3 SF 1 S M M
SF 2 SF 1/2 S M M
SF 1 S M M M
SF 1/2 S M M M
S M M M M
0 M M M M
M M M M M

1.2.2 Vollkaskoversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 25 SF 23 SF 10 SF 2 M
SF 24 SF 15 SF 8 SF 2 M
SF 23 SF 15 SF 8 SF 2 M
SF 22 SF 14 SF 8 SF 2 M
SF 21 SF 13 SF 7 SF 2 M
SF 20 SF 12 SF 6 SF 2 M
SF 19 SF 11 SF 5 SF 2 M
SF 18 SF 10 SF 5 SF 2 M
SF 17 SF 9 SF 5 SF 1 M
SF 16 SF 9 SF 4 SF 1/2 M
SF 15 SF 9 SF 4 SF 1/2 M
SF 14 SF 8 SF 4 SF 1/2 M
SF 13 SF 8 SF 3 SF 1/2 M
SF 12 SF 7 SF 3 0 M
SF 11 SF 6 SF 2 0 M
SF 10 SF 6 SF 2 0 M
SF 9 SF 5 SF 2 0 M
SF 8 SF 4 SF 1 0 M
SF 7 SF 4 SF 1 M M
SF 6 SF 3 SF 1/2 M M
SF 5 SF 2 SF 1/2 M M
SF 4 SF 2 0 M M
SF 3 SF 1 0 M M
SF 2 SF 1 M M M
SF 1 SF 1/2 M M M
SF 1/2 0 M M M
0 M M M M
M M M M M
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2 entfällt

3 entfällt

4 Taxen und Mietwagen

4.1 Einstufung von Taxen und Mietwagen in Scha-
denfreiheitsklassen (SF- Klassen) und Beitrags-
sätze

Dauer des schadenfreien Schaden- Beitrags-
und ununterbrochenen freiheits- sätze in %
Verlaufs klasse (SF)  KH  FV

zehn und mehr Kalenderjahre SF 10  30  40
neun Kalenderjahre SF 9  35  45
acht Kalenderjahre SF 8  35  45
sieben Kalenderjahre SF 7  40  50
sechs Kalenderjahre SF 6  40  50
fünf Kalenderjahre SF 5  45  55
vier Kalenderjahre SF 4  45  60
drei Kalenderjahre SF 3  50  65
zwei Kalenderjahre SF 2  55  70
ein Kalenderjahr SF 1  70  80

SF 1/2  70  85
0 100 100
M 120 130

4.2. Rückstufung im Schadenfall bei Taxen und
Mietwagen

4.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 10 SF 7 SF 4 SF 1/2 M
SF 9 SF 5 SF 3 SF 1/2 M
SF 8 SF 4 SF 2 0 M
SF 7 SF 4 SF 2 0 M
SF 6 SF 3 SF 2 0 M
SF 5 SF 3 SF 2 0 M
SF 4 SF 2 SF 1/2 M M
SF 3 SF 2 SF 1/2 M M
SF 2 SF 1/2 0 M M
SF 1 0 M M M
SF 1/2 0 M M M
0 M M M M
M M M M M

4.2.2 Vollkaskoversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 10 SF 4 SF 1/2 M M
SF 9 SF 3 SF 1/2 M M
SF 8 SF 2 0 M M
SF 7 SF 2 0 M M
SF 6 SF 1 0 M M
SF 5 SF 1 0 M M
SF 4 SF 1/2 M M M
SF 3 SF 1/2 M M M
SF 2 0 M M M
SF 1 0 M M M
SF 1/2 M M M M
0 M M M M
M M M M M

5 entfällt

6 Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen (ausgenom-
men landwirtschaftliche), Krankenwagen, Lei-
chenwagen, Busse (nur Kfz-Haftpflicht), Ab-
schleppwagen (nur Kfz-Haftpflicht) und Stapler
(nur Kfz-Haftpflicht)

6.1 Einstufung von Lieferwagen, Lkw, Zugmaschi-
nen (ausgenommen landwirtschaftliche), Kran-
kenwagen, Leichenwagen, Busse (nur Kfz-Haft-
pflicht), Abschleppwagen (nur Kfz-Haftpflicht)
und Stapler (nur Kfz-Haftpflicht) in Schadenfrei-
heitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien Schaden- Beitrags-
und ununterbrochenen freiheits- sätze in %
Verlaufs klasse (SF)  KH  FV

zehn und mehr Kalenderjahre SF 10  30  40
neun Kalenderjahre SF 9  35  45
acht Kalenderjahre SF 8  35  45
sieben Kalenderjahre SF 7  40  50
sechs Kalenderjahre SF 6  40  50
fünf Kalenderjahre SF 5  45  55
vier Kalenderjahre SF 4  45  60
drei Kalenderjahre SF 3  50  65
zwei Kalenderjahre SF 2  55  70
ein Kalenderjahr SF 1  70  80

SF 1/2  70  85
0 100 100
M 120 130

6.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lieferwagen,
Lkw, Zugmaschinen (ausgenommen landwirt-
schaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen,
Busse, Abschleppwagen und Stapler

6.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 10 SF 7 SF 4 SF 1/2 M
SF 9 SF 5 SF 3 SF 1/2 M
SF 8 SF 4 SF 2 0 M
SF 7 SF 4 SF 2 0 M
SF 6 SF 3 SF 2 0 M
SF 5 SF 3 SF 2 0 M
SF 4 SF 2 SF 1/2 M M
SF 3 SF 2 SF 1/2 M M
SF 2 SF 1/2 0 M M
SF 1 0 M M M
SF 1/2 0 M M M
0 M M M M
M M M M M
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6.2.2 Vollkaskoversicherung

bei 1 bei 2  bei 3 bei 4 und
aus Klasse Schaden  Schäden Schäden mehr Schäden

n a c h K l a s s e

SF 10 SF 4 SF 1/2 M M
SF 9 SF 3 SF 1/2 M M
SF 8 SF 2 0 M M
SF 7 SF 2 0 M M
SF 6 SF 1 0 M M
SF 5 SF 1 0 M M
SF 4 SF 1/2 M M M
SF 3 SF 1/2 M M M
SF 2 0 M M M
SF 1 0 M M M
SF 1/2 M M M M
0 M M M M
M M M M M
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